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Rechtsschutz im Asylverfahren
Susanne Achterfeld, LL.M.
DIJuF e.V. Heidelberg
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I. Entscheidung Klageerhebung

Zugang des Bescheids
Zwei Merkposten
1. Art der Entscheidung des Bundesamtes ist wichtig für die 

Frage, wie am besten Rechtsschutz zu suchen ist

2.  Der Bescheid des Bundesamtes enthält immer zwei 
Entscheidungen, die eigenständig nebeneinander stehen:

 a) Ergebnis der Prüfung des Asylantrags = 
Sachentscheidung

 b) Entscheidung über die Ausreise = 
Abschiebungsandrohung
 Es handelt sich um zwei selbständige 
Verwaltungsakte!!

3

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Ort:

Datum:
Gesch.-Z.:

BESCHEID
In dem Asylverfahren des
MUSTERMANN, Otto geb. am 01.01.1966 in Musterstadt/Musterland
wohnhaft: Musterstraße 1
11111 Musterort
vertreten durch: Rechtsanwältin
ergeht folgende E n t s c h e i d u n g :
1. Der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter wird abgelehnt.
2. Der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wird abgelehnt.
3. Internationaler subsidiärer Schutz wird nicht gewährt.
4. Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG liegen nicht vor.
5. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen; im Falle einer
Klageerhebung endet die Ausreisefrist einen Monat nach dem unanfechtbaren Abschluss
des Asylverfahrens. Sollte der Antragsteller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er in die
Republik Musterland abgeschoben. Der Antragsteller kann auch in einen anderen Staat
abgeschoben werden, in den er einreisen darf oder der zu seiner Rücknahme verpflichtet
ist.
6. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gem. § 11 AufenthG wird auf …. ab dem 

Tag der Abschiebung befristet.
Begründung:

4
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ort:
Datum:

Gesch.-Z.:
BESCHEID

In dem Asylverfahren des
MUSTERMANN, Otto geb. am 01.01.1966 in Musterstadt/Musterland
wohnhaft: Musterstraße 1,11111 Musterort
vertreten durch: Rechtsanwältin
ergeht folgende E n t s c h e i d u n g :

1. Der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter wird als offensichtlich unbegründet
abgelehnt.
2. Der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wird als offensichtlich
unbegründet abgelehnt.
3. Internationaler subsidiärer Schutz wird nicht gewährt.
4. Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG liegen nicht vor.
5. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer
Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Sollte der Antragsteller die
Ausreisefrist nicht einhalten, wird er in die Republik Musterland abgeschoben. Der
Antragsteller kann auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den er einreisen
darf oder der zu seiner Rücknahme verpflichtet ist. 
6. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gem. § 11 AufenthG wird auf …. ab dem 

Tag der Abschiebung befristet.

5
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I. Entscheidung Klageerhebung

Aufgaben des Vormunds

 Einbeziehung der Jugendlichen

 Wahrung des Mündelinteresses

 Offenheit bzgl Ausgang des Klageverfahrens = keine 
falschen Hoffnungen wecken

7

I. Entscheidung Klageerhebung

 Vorteile der Klageerhebung für Mündel:
 Sofern Entscheidung „einfach unbegründet“, ist der 

Jugendliche nicht vollziehbar ausreisepflichtig, also 
nicht von Abschiebung bedroht (=Zeitgewinn für 
weitere Integrationsleistungen und Erlangung anderer 
Aufenthaltsrechte unabhängig vom Asylverfahren )

 Umfangreiche gerichtliche Überprüfung der zum Teil 
sehr fragwürdigen Bescheide des BAMF (= Chance auf 
positive Entscheidung und ein sich daraus ableitendes 
Aufenthaltsrecht)

 Wenn positive Entscheidung zu Flüchtlingsanerkennung 
durch Gericht: Familiennachzug 

 Nachteile ?? 
8
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I. Entscheidung Klageerhebung

Wie erhebt man eine Klage?

 Rechtsbehelfsbelehrung der Entscheidung beachten

 Bezeichnung als Klage, schriftlich, mit einem konkreten 
Antrag

 Mit einer genauen Bezeichnung des Bescheides, gegen 
den man sich wendet

 Unterschrift!!

 Fristgemäß

 Reiner Klageantrag ohne Begründung ist zunächst 
ausreichend

 am besten per Telefax (Sendebericht als Nachweis!)

9

I. Entscheidung Klageerhebung

Wie lautet der richtige Antrag?

Entscheidend ist das Begehren des Klägers:

1. Der Kläger begehrt die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft/subsidiären Schutz, also eines 
bestimmten Status: 
Richtige Klageart ist die Verpflichtungsklage.

2. Wenn alle Stricke reißen, will er wenigstens festgestellt 
wissen, dass bei ihm ein Abschiebungsverbot vorliegt:
Richtige Klageart ist die Verpflichtungsklage. 

3. Und er begehrt während des Verfahrens in DEU zu 
bleiben, also die Aufhebung der 
Abschiebungsandrohung: 
Richtige Klageart ist die Anfechtungsklage.

10
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I. Entscheidung Klageerhebung

Klageantrag

Hiermit erhebe ich Klage und beantrage:

1. Der Bescheid des Bundesamtes vom …, zugestellt am …, wird
aufgehoben. 

2. Die beklagte BR Deutschland wird verpflichtet, mich als 
Asylberechtigte anzuerkennen und mir die 
Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. 

3. Die beklagte BR Deutschland wird verpflichtet mir 
internationalen subsidiären Schutz zu gewähren 

4. Hilfsweise wird beantragt, festzustellen, dass 
Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG
vorliegen.

11

Rechtsmittelbelehrung

12
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II. Fristen(kontrolle)

Frist für Unbeachtlich/
unzulässig

o/u unbegründet

Klageantrag 1 Woche 1 Woche 2 Wochen

Klagebegründung 1 Monat 1 Monat 1 Monat

Voraussetzung für den Beginn einer Frist:

 Zustellung

 Rechtsbehelfsbelehrung, § 58 VwGO

Berechnung der Frist

Wochenfrist: Montag zugestellt = Montag Fristablauf

 Monatsfrist: am 28.02. zugestellt = am 28.03. Fristablauf

 Besonderheiten: Fristende fällt auf Sonntag/Sonnabend oder Feiertag: 
Frist verlängert  sich bis zum folgenden Werktag 13

14
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II. Fristen(kontrolle)

 Jugendamt hat intern sicherzustellen, dass der Bescheid 
des Bundesamts samt Umschlag dem zuständigen 
Amtsvormund bzw der Vertretung unverzüglich zugeleitet 
wird

 Im Falle des Fristversäumnisses:
§ 60 VwGO – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
 Unverschuldete Fristversäumung 
 Antragstellung binnen 2 Wochen nach Wegfall des 

Säumnisgrundes
 Klageerhebung binnen 2 Wochen nach Wegfall des 

Säumnisgrundes
 Glaubhaftmachung des Säumnisgrundes

15

III. Hinzuziehung eines Anwalts 
und Gebühren

 Klageverfahren ist gerichtskostenfrei (§ 83b AsylG)
 Es besteht kein Anwaltszwang (§ 67 Abs. 1 VwGO)
 Problem obiter dictum des BGH (BGH 29.5.2013 – XII ZB 

530/11 und 13.9.2017- XII ZB 497/16)= kein Anspruch auf 
(kostenfreien) Anwalt

 Anwaltsgebühren liegen bei ca. 1.000 €, wenn dieser (nur) 
nach RVG abrechnet

 Prozesskostenhilfe kann beantragt werden, hängt aber in 
der Regel von den Erfolgsaussichten der Klage ab = jeder 
Rechtsanwalt verlangt einen Vorschuss (PKH-Bewilligung 
kann sich auch aus Art. 25 Abs. 6 Satz 2 lit. d der 
Verfahrensrichtlinie (2013) ergeben)

→ Kosten über Rechtshilfefonds karitativer 
Vereine/Familienangehörige/Töpfe des 
Jugendamts/Ratenzahlung vom Taschengeld etc 16
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IV. Klagebegründung und Ablauf 
des Klageverfahrens

 Frist zur Begründung beträgt immer 1 Monat, § 74 Abs. 2 
AsylG ab Zustellung des Bescheids
 Aber: keine sog. „Notfrist“: erst nach entsprechender 

schriftlicher Belehrung mit Fristsetzung durch das Gericht kann 
der Vortrag tatsächlich präkludiert sein

 Klagebegründung erfordert das Vorbringen sämtlicher 
Tatsachen und Beweismittel und inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Bescheid des BAMF = 
Besprechung des Bescheids mit Mündel
 Aber: Gefahr, dass es aufgrund von (sprachlichen) 

Missverständnissen zu Widersprüchen zum Vortrag im Rahmen 
der mündlichen Verhandlung kommt = „weniger ist mehr“

 Mitteilung ans Gericht, für welche Sprache/Dialekt der 
Dolmetscher benötigt wird

17

IV. Klagebegründung und Ablauf 
des Verfahrens

Ablauf des Verfahrens

 Klageerhebung und Begründung
 Zuleitung an Gegner und Klageerwiderung durch diesen
 ggf. weiterer Schriftverkehr
 mündliche Verhandlung – meist Einzelrichter
 Urteil des VG

Achtung: Das Verfahren muss aktiv betrieben werden, sonst 
droht die Beendigung durch Rücknahmefiktion, § 81 
VwGO = sämtlichen Aufforderungen des Gerichts muss 
binnen der gesetzten Frist Folge geleistet werden

18
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V. Mündliche Verhandlung bei 
Gericht

 Anwesenheit des Vormunds als Personensorgeberechtigter 
zwingend erforderlich

 idR. Einzelrichter/in vgl. § 76 AsylG
 Vertreter/in der Beklagten fast nie anwesend
 Sachbericht
 Informatorische Anhörung des Flüchtlings unter 

Hinzuziehung eines Dolmetschers
 Rückübersetzung des Protokollierten
 Ggfs Erhebung weiterer Beweise
 Rechts- und Sachgespräch
 Klageanträge 
 In überwiegender Anzahl der Fälle ergeht Beschluss am 

Ende der Sitzung, dass eine Entscheidung zugestellt wird
19

V. Mündliche Verhandlung bei 
Gericht

Aufgaben des Vormunds
 Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung, ggf

Kontaktaufnahme mit Flüchtlingsberatungsstelle
 Verständigung mit Dolmetscher sicherstellen
 Auf altersgerechte Fragetechnik achten
 Pausen/Unterbrechung einfordern
 Ergänzungen vornehmen
 Ggf eigene Fragen stellen, sofern das Gericht dies zulässt 

(kein Fragerecht)
 Klageantrag stellen

20
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V. Mündliche Verhandlung bei 
Gericht

Entscheidungsmöglichkeiten des Gerichts:
1. Verpflichtung des BAMF zur positiven 

Entscheidung
2. Einfach unbegründete Ablehnung
3. O/U-Ablehnung
4. Offensichtlich unzulässig

21

Rechtsmittel bei Ablehnung 
„einfach unbegründet“

Instanzenzug

1. Instanz: Verwaltungsgericht

2. Instanz: Oberverwaltungsgericht

Berufung = 2. Tatsacheninstanz

2-stufiges Verfahren: 
a) Antrag auf Zulassung der Berufung
b) Berufungseinlegung

3. Instanz: Bundesverwaltungsgericht 

Revision = Überprüfung nur in rechtlicher Hinsicht

 Bundesverfassungsgericht – (Verfassungsbeschwerde)

 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte –
Menschenrechtsklage

22
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Antrag auf Zulassung der Berufung gem. § 78 
AsylG (Anwaltszwang!)

Gesetzeswortlaut:
(1) Das Urteil des Verwaltungsgerichts, durch das die Klage in Rechtsstreitigkeiten nach diesem Gesetz 

als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet abgewiesen wird, ist unanfechtbar. 
Das gilt auch, wenn nur das Klagebegehren gegen die Entscheidung über den Asylantrag als 
offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, das Klagebegehren im Übrigen 
hingegen als unzulässig oder unbegründet abgewiesen worden ist.

(2) In den übrigen Fällen steht den Beteiligten die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
zu, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Revision gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts findet nicht statt.

(3) Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn
1.die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder

 2.das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, 
des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

 3.ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt.

(4) Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils zu beantragen. 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Stellung 
des Antrags hemmt die Rechtskraft des Urteils.

(5) Über den Antrag entscheidet das Oberverwaltungsgericht durch Beschluss, der keiner Begründung 
bedarf. Mit der Ablehnung des Antrags wird das Urteil rechtskräftig. Lässt das 
Oberverwaltungsgericht die Berufung zu, wird das Antragsverfahren als Berufungsverfahren 
fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung bedarf es nicht.

23
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Fortbildung Dijuf 20.05.2019

Irmela Wiesinger, Bundesfachverband UMF 

Fachdienstleitung UMF und ambulante Hilfen im Jugendamt des Main-
Taunus-Kreises

Fortbildung Dijuf 20.05.2019

Irmela Wiesinger, Bundesfachverband UMF 

Fachdienstleitung UMF und ambulante Hilfen im Jugendamt des Main-
Taunus-Kreises
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 Wie läuft es bei Ihnen? - Murmelrunde

 Input 
 Ein paar Zahlen zur Gewährungspraxis

 Welche Haltungen stehen dahinter?

 Grundsätzliche Bedarfslagen junger Geflüchteter

 Was ändert sich mit 18 und nach Ende der Jugendhilfe?

 Rechtliche Anspruchsvoraussetzungen

 Materielle Leistungsvoraussetzungen - Bedarfskriterien

 Prognose und Mitwirkung 

 Die gesellschaftspolitische Dimension

 Handlungsbedarfe

 Austausch in Kleingruppe      

 Abschluss im Plenum
)

 Stand April 2017: ca. 60.000 

 Stand Januar 2018: 53.500        49,6% jV

 Stand Juni 2018: 48.141             56,9% jV

 Stand Januar 2019: 41.144        58,8% jV

 Stand April 2019: 37.583            62% jV

 Eine hohe Zahl hat die Schwelle der Volljährigkeit schon 
überschritten

 z.T. restriktive heterogene Gewährungspraxis

 Entscheidet die Postleitzahl?

 Wie viele leben in prekären Lebenssituationen?
24



 „Wir sind endlich raus aus der Garantenpflicht“

 „Hilfen für junge Volljährige können wir nur im Ausnahmefall 

gewähren.“

 „Die Kassenlage der Kommune lässt das leider nicht zu“.

 „Er/Sie ist doch schon so selbständig und braucht daher keine Hilfe mehr. Positive 
Entwicklungsschritte sind kontraproduktiv für weitere Hilfegewährung.“

 „Fluchterfahrung, unsicherer Aufenthaltsstatus, mangelnder Wohnraum, 

eine fehlende Einkommensgrundlage können bei der Bedarfsprüfung nicht     

berücksichtigt werden.“

 „Wir gewähren maximal noch 3‐6 Monate nach der Volljährigkeit, dann ist 
Schluss.“

 „Länger als bis 21, das ist gar nicht möglich.“

 Lebenssituation ist geprägt durch sich wechselseitig 
bedingender und sich schnell verändernder asylrechtlicher, 
ausländerrechtlicher, jugendhilfe- und sozialrechtlicher 
Regelungen

 Fehlende Erfahrungen mit den ineinander verschachtelten 
Rechtsystemen                noch mehr als in Deutschland 
sozialisierte Gleichaltrige auf Vermittlungs- und 
Übersetzungsfunktion der Jugendhilfe, besonders bei der 
Übergangsgestaltung, angewiesen

25



Keine pauschale Kategorisierung, aber:

Die spezifischen pädagogischen Bedarfe und 
Herausforderungen junger Geflüchteter, die sich 
durch die formelle Grenze der Volljährigkeit nicht 
verändern, müssen schon während der 
Minderjährigkeit deutlich benannt werden

 Nicht in Deutschland sozialisiert

 Rechtliche Stellung

 Fehlende familiäre und soziale Netzwerke

 Bedarf nach einem sicheren Lebensort als Basis 
für weitere Entwicklungsprozesse

Kinder und Jugendhilfe bietet

 einen geschützten Rahmen als sichere Basis für 
den Prozess des Erwachsenwerdens, ersetzt z.T. 
fehlende familiäre Unterstützung

 Haltgebende Unterstützungs- und 
Vertrauensbeziehungen als kontinuierliche 
Wegbegleiter

 Zentrale Rolle bei der Übergangsgestaltung und 
beim Aufbau neuer unterstützender Netzwerke

 Jugendhilfe ist Brückenbauer

26



 Vormund als schützendes „backup“ fällt weg

 Primat der Kinder‐ und Jugendhilfe endet

 Minderjährigenschutz endet 

 Handlungs‐ und Geschäftsfähigkeit (Ausnahme Heimatrecht)

 Volljährigkeit als doppelte „Bedrohung“, Zusammenfallen mit asyl‐ und 
aufenthaltsrechtlichen Verschärfungen 

 Verfahrensfähigkeit im asyl‐ und aufenthaltsrechtlichen Verfahren (unabhängig 
vom Heimatrecht)

 Ausreisepflicht grundsätzlich vollziehbar

 Nicht mehr die Minderjährigkeit, sondern andere „dringende persönliche“ Gründe 
rechtfertigen Duldung

 Überstellung im Dublin Verfahren rechtlich möglich (wenn noch kein Asylantrag 
gestellt wurde)

 Anspruch auf Familienzusammenführung (Eltern) endet

Es gilt kein besonderer Abschiebungs‐ und Überstellungsschutz mehr
)

 Versorgung‐Lebensunterhalt muss eigenständig gesichert 
werden            Anträge auf Sozialleistungen werden von 
dem jV gestellt (§ 36 SGB I)

 Zuständigkeit anderer Sozialsysteme mit unterschiedlichen 
Ansätzen und Logiken (AsylbLG oder SGB II)

 Häufig noch keine eigene Wohnung (Umzug in GU bzw. Risiko der Obdachlosigkeit)

 Gefahr der landesinternen Verteilung (§ 47 Abs. 1 AsylG/§ 15a AufenthG)

 Bildungszugang abhängig vom Aufenthaltsstatus (BAB/BaföG)

 Gesamte Lebensorganisation hängt vom Aufenthalt ab 
(Lebensunterhalt, Zugang zu Bildung/Arbeitswelt, 
Gesundheit)

 Wegfall des Unterstützungssystems

 Versorgungslücke durch fehlende Beratungsstrukturen
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Der 15. Kinder‐ und Jugendbericht beschreibt das Ziel, „Jugend zu 
ermöglichen“ als „gerechtigkeitspolitische Nagelprobe des 
Sozialstaates, allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen 
gleichberechtigten Zugang zu sozialen, bildungsbezogenen und 
beruflichen Perspektiven zu ermöglichen“. 

Der in dem Bericht verwendete Begriff „prekäre 
Lebenskonstellation“ versteht darunter nicht „eine individuell 
abgrenzbare Krise“, …, (sondern) verschiedene Benachteiligungen, 
Barrieren und Diskriminierungen, (die) gleichzeitig wirken und sich 
gegenseitig verstärken können, sodass es hier auch darum geht, die 
sich gegenseitig verstärkenden krisenhaften Erfahrungen und 
Ereignisse als „Überkreuzungen“ (intersections) in den Blick zu 
nehmen….“.  

Deutscher Bundestag (2017) , Drucksache 18/11050: 15. Kinder‐ und 
Jugendbericht, S. 428

Wann ist der Anwendungsbereich des SGB VIII eröffnet? 
 Ist Mündel unter 18 Jahren dann ist zwischen- und 

überstaatliches Recht vorrangig (§ 6 Abs. 4 SGB VIII) vorrangig
� im Ergebnis IMMER

 Ab dem 18. Lebensjahr greifen keine zwischen- oder überstaatlichen Vorgaben  
§ 6 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 41 SGB VIII

 Erforderlich ist ein rechtmäßiger oder geduldeter gewöhnlicher Aufenthalt:

Aufenthaltsgestattung vermittelt rechtmäßigen Aufenthalt ab Erteilung

gA: (§ 30 Abs. 3 S. 2 SGB I) zukunftsoffener Verbleib „bis auf Weiteres“, der 
sich im Rahmen einer Prognose aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse 
zum Zeitpunkt der Aufenthaltsnahme abzeichnen muss. 
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 Es handelt sich bei § 41 SGB VIII um eine „Soll-Vorschrift“. Das 

zuständige Jugendamt hat grundsätzlich einen eigenen 

Ermessensspielraum, aber die Hilfegewährung kann nur dann 

rechtmäßig verweigert werden, wenn ein – seitens des 

Jugendamts zu begründender und ggf. auch zu beweisender –

atypischer Sachverhalt dies ausnahmsweise erlaubt.

 Ist eine solche Ausnahmesituation nicht gegeben, ist das Ermessen 

des Jugendamts auf Null reduziert mit der Folge eines einklagbaren 

Rechtsanspruchs des jungen Volljährigen.

 „soll“ = „muss“, soweit nicht atypische Umstände im Einzelfall 

dagegensprechen

(VGH BY 29.01.1996, 12 CE 95.2256; DIJuF-Rechtsgutachten  09.11.2010  in:       

Jamt Heft 12/2010)

 Gesetzgeber sieht unterschiedliche Zugänge vor:

 Eigenständige Hilfe für die 18-20jährigen (Erst-
oder Anschlusshilfe)

 Fortsetzung einer begonnenen Hilfe über das 20. 
Lebensjahr hinaus in begründeten Einzelfällen 

 Nachbetreuung in Form von Beratung und 
Unterstützung
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 Ziel der in § 41 SGB VIII geregelten Hilfen –
einschließlich der Nachbetreuung nach § 41 Abs. 
3 SGB VIII – ist, dass mit der formellen 
Vollendung der Volljährigkeit keine abrupte 
Beendigung von Hilfen eintreten soll (OVG NRW 
12 B 950/10).

 Der junge Volljährige ist selbst leistungsberechtigt 
und hat einen Rechtsanspruch auf notwendige 
Hilfen               Heranziehung, „75%-Regel“

 Anspruch auf Hilfen für junge Volljährige bis zum 21. 
Lebensjahr, bei besonderen Gründen bis zum 27. 
Lebensjahr. 

 Nach dem Erreichen des 21. Lebensjahres kann eine 
Hilfe nicht mehr begonnen werden.

 Für eine Fortsetzung über das 21. Lebensjahr hinaus 
muss eine Situation vorliegen, die von der Vielzahl der 
typischen Jugendhilfefälle abweicht (VG Berlin 18A 205.07 vom 
24.08.2007), z.B. 

 eine schulische oder berufliche Ausbildung ist noch nicht vollständig 
abgeschlossen

 eine sozialpädagogische oder therapeutische Maßnahme ist noch 
nicht  beendet
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 „Es ist zu berücksichtigen, dass § 41 SGB VIII eine Vielzahl 
verschiedener Hilfen betrifft und deshalb nicht 
schematisch, sondern nur mit Blick auf die im Einzelfall 
gebotene Hilfe angewendet werden kann. Eine absolute 
Grenze findet die Zuständigkeit der Jugendhilfe nur in der 
Vollendung des 27. Lebensjahres des Hilfebedürftigen“ 
(OVG Lüneburg 4 L 2934/99).

 Ausgestaltung der Hilfen in Verbindung mit den Leistungen 
der Erziehungshilfe. Krankenhilfe ist regelhafter Bestandteil 
der Hilfe nach § 41 SGB VIII.

„Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeits-
entwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebens-
führung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe 
aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen
notwendig ist“.

 Voraussetzungen und Ziel der Hilfe sind unbestimmt und 
vage formuliert. 

 Einerseits Gestaltungsfreiheit für Jugendämter, 
andererseits Gefahr einer Beliebigkeit bei Hilfegewährung 
oder -ablehnung
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 Anknüpfungspunkt ist die Tatsache, dass mit Erreichen 
des Volljährigkeitsalters bei den betreffenden Personen 
noch nicht die dieser formalen Grenze entsprechende 
inhaltliche Autonomie, Selbstständigkeit und 
Persönlichkeit entwickelt  ist und diese durch 
Unterstützungen der Jugendhilfe erreicht werden soll.
(Tammen, in: Münder, FK-SGB VIII, 6 Aufl. 2009, § 41 Rn 4)

 Das bedeutet, dass die individuelle Situation des jungen 

Menschen durch Einschränkungen in der 

Persönlichkeitsentwicklung und in der Fähigkeit, ein 

eigenständiges Leben zu führen, gekennzeichnet sein 

muss. 

Einschränkungen der individuellen Lebenssituation
 Problembelastete Lebenslagen (Obdachlosigkeit, Suchtkrankheit u.a.)

 Brüchige oder gestörte Lebenswege (Haft-/Heimaufenthalte, Flucht)

 Mangelnde Unabhängigkeit und Autonomie

 Verzögerte altersgemäße Entwicklung

 Seelische Belastungen in der Übergangsphase zur Selbständigkeit

 Nicht aufgearbeitete Konflikte in Kindheit und Jugend

 Keine ausreichende Unterstützung durch Familie

 Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen

 Gefährdete Eingliederung in die Arbeitswelt

 Mängel in der äußeren Lebensgestaltung (fehlende Wohnung, kein 
Zugang zu Sozialleistungssystemen)

Vgl. Münder u.a. (2016): Frankfurter Kommentar SGB VIII, § 41 Rn. 4, beck-online
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Einschränkungen der individuellen Lebenssituation
Grundsätzlich gilt:

 Die altersgemäß übliche individuelle Entwicklung oder 
gesellschaftliche Integration ist unzureichend oder 
unterdurchschnittlich. Die Einschränkungen beziehen sich 
auf physiologische, psychische, soziale, ökonomische oder 
kulturelle Aspekte (vgl. BayVGH 30.04.2009, 12 B 08.3352)

 Es besteht eine Wechselwirkung von sozialer 
Lebenssituation und nicht erlernten Fähigkeiten, die 
Schwierigkeiten zu bewältigen und/oder ihnen entgegen zu 
wirken.

I

Beispielhafte Bedarfskriterien:

Frustrations‐
toleranz

Frustrations‐
toleranz

Emotionale Grundstabilität,
Selbstregulierung & 
Selbstbewusstsein

Konfliktfähigkeit 
& 

Durchhaltevermögen
Fähigkeit zum Aufbau 
von Beziehungen &
zur sozialen Umwelt

Fähigkeit zur Bewältigung 
der  Anforderungen 
des täglichen Lebens, 
Organisationsfähigkeit

Identitätsentwicklung im 
Akkulturationsprozess

realitätsbewusste 
Einschätzung, 
Selbstreflexion Sicherheit bzgl. der 

Institutionen und 
administrativen Abläufe
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 In der sozialpädagogischen Praxis schwierig 
voneinander abzugrenzen

 Keine objektiven Maßstäbe

 Deutungs‐ und Beurteilungsmuster der 
Fachkraft

 Selbsteinschätzung und Selbstkonzept des 
jungen Menschen 

 haben zentrale Rolle im Hilfeprozess

Eigenverantwortliche Lebensführung und 
Persönlichkeitsentwicklung

 Grad der Autonomie und persönlichen Reife,
Fähigkeit zur Gestaltung und Aufrechterhaltung     
sozialer Beziehungen - Sozialkompetenz

 Selbstregulierung, Selbstbewusstsein, 
Durchhalte- und Konfliktfähigkeit –
Selbstkompetenz

 Fähigkeit zur Bewältigung der Anforderungen 
des täglichen Lebens - Alltagskompetenz

 Schulische und berufliche Perspektive
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Sozialkompetenz: 
 Welche Kompetenz ist in sozialen Situationen vorhanden? Gelingt die 

Balance zwischen Durchsetzung eigener Interessen und Rücksichtnahme 
auf andere?

 Kann der jM sich an Regeln und Gesetze halten? Schädigt oder verletzt 
er/sie andere Menschen oder benutzt sie für sein/ihre Zwecke?

 Hat der jM Freunde, kann er Beziehungen pflegen, seine Rolle in der 
Gruppe finden und sich von negativen Einflüssen abgrenzen?

 Bestehen enge Beziehungen zu anderen Menschen, Freunden, Familie 
usw.?

 Kann er sich aktiv Hilfe holen bei Menschen im sozialen Umfeld?

Vgl. els-Institut, Wimes-Anamnesebögen

Selbstkompetenz
 Ist erkennbar, dass der jM glaubt, etwas erreichen zu können 

(Selbstbewusstsein, positives Selbstbild, Selbstwirksamkeit…)?
 Kann der jM für sich Ziele formulieren und diese aktiv verfolgen?
 Wie nimmt er seine Probleme wahr und seine eigene Rolle dabei. 

Übernimmt er Verantwortung für sein Verhalten und trägt er zur Lösung von 
Problemen und zur Gestaltung der Zukunft selbst bei

 Welches Maß an Frustrationstoleranz ist vorhanden?
 Können Konflikte ausgehalten und Lösungsansätze gefunden werden?

Vgl. els-Institut, Wimes-Anamnesebögen
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Alltagskompetenz
 In welchem Maße  kann der jM die Dinge des Alltags bewältigen?
 Wie geht der jM mit seiner Gesundheit um (Drogen, Alkohol, 

Medienkonsum, Hygiene, Ernährung, Arztbesuche etc.)?
 Kann der jM seine Freizeit gestalten, Interessen nachgehen? Ist er in 

Vereine oder andere Freizeitgruppen eingebunden?
 Ist der jM wohnfähig (Zurechtkommen mit der Hausordnung, 

nachbarschaftliche Kontakte gestalten, Grundverständnis für die Belange 
anderer Mieter, Ordnung, Sauberkeit etc.)?

 Kann der jM mit Geld umgehen (Sicherung seines Lebensunterhaltes, 
Einnahmen/Ausgaben planen, Konto führen etc.)?

Vgl. els-Institut, Wimes-Anamnesebögen

Lernen und Leistung
 Wie kommt der jM in Schule und Ausbildung zurecht?
 Ist eine Lern- und Arbeitsmotivation vorhanden?
 Geht er regelmäßig zur Schule bzw. zur Arbeit, erledigt Hausaufgaben und 

den Lern-/Ausbildungsstoff?
 Kann er Zeiten einplanen für Schule, Beruf, Ausbildung, Beschäftigung?
 Kann er  sich an die dortigen Regeln halten? Wie ist der Umgang mit 

Kollegen und Vorgesetzten? 
 Wie ist seine Lern- und Arbeitshaltung? Besteht Durchhaltevermögen?

Vgl. els-Institut, Wimes-Anamnesebögen
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Verkürztes Verständnis:

 Idealtypische Vorstellung eines „Norm‐
Lebensentwurfes“:

Eigene Wohnung, alltagspraktische Kompetenzen, 
Berufsausbildung, Erwerbstätigkeit

 Selbständigkeit ist nicht nur ein Zustand, 
sondern ein Gefühl und ein Prozess (Dr. N. Rosenbauer)

 Verläuft nicht immer geradlinig und in klaren 
Stufen, sondern auch krisenhaft und mit 
Rückschritten

Lebensthemen junger Menschen zwischen 16 und 27 

Jahren

 Ausbildung und Arbeit

 Wohnen

 Herkunftsfamilie

 Eigene Identität und Persönlichkeit

 Abschied von der Kinder- und Jugendzeit

 Eigene Familie und eigene Kinder

 Alte und neue Freundschaften

 Partnerschaften

 Finanzen

Vgl. Dr. N. Rosenbauer
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 Allgemeine Nachreifung, soziales Alter/Entwicklungsalter nicht 
identisch mit dem biologischen Alter – Loslassen 
fluchtbedingter Bewältigungsstrategien

 Aufbau von Vertrauensbeziehungen

 Noch mangelnde Fähigkeit, im deutschen Alltag zurecht und 
weiterzukommen, den Anforderungen des täglichen Lebens 
gerecht zu werden

 Fehlende Orientierung, Zeit‐ und Ordnungsstrukturen durch zu 
kurze Verweildauer in Deutschland – sprachliche Barrieren

 Identitätsentwicklung im Akkulturationsprozess noch nicht 
abgeschlossen – Belastungen durch Fremdheitserleben 

 Allgemeine Nachreifung, soziales Alter/Entwicklungsalter nicht 
identisch mit dem biologischen Alter – Loslassen 
fluchtbedingter Bewältigungsstrategien

 Aufbau von Vertrauensbeziehungen

 Noch mangelnde Fähigkeit, im deutschen Alltag zurecht und 
weiterzukommen, den Anforderungen des täglichen Lebens 
gerecht zu werden

 Fehlende Orientierung, Zeit‐ und Ordnungsstrukturen durch zu 
kurze Verweildauer in Deutschland – sprachliche Barrieren

 Identitätsentwicklung im Akkulturationsprozess noch nicht 
abgeschlossen – Belastungen durch Fremdheitserleben 

 Geringe schulische Vorbildung – Defizite in der Anwendung von 
Lern‐ und Arbeitstechniken

 Schulische und berufliche Perspektive noch offen –
Eingliederung in Arbeitswelt bisher nicht erreicht oder 
gefährdet

 psychische Belastungen und Störungen aufgrund der Biografie 
(Traumata, familiäre Aufträge) oder aufgrund von Faktoren im 
Aufnahmeland

 Unzureichende therapeutische oder psychiatrische Angebote 

 Inadäquate Stressbewältigungsstrategien – emotionale 
Instabilität

 Geringe schulische Vorbildung – Defizite in der Anwendung von 
Lern‐ und Arbeitstechniken

 Schulische und berufliche Perspektive noch offen –
Eingliederung in Arbeitswelt bisher nicht erreicht oder 
gefährdet

 psychische Belastungen und Störungen aufgrund der Biografie 
(Traumata, familiäre Aufträge) oder aufgrund von Faktoren im 
Aufnahmeland

 Unzureichende therapeutische oder psychiatrische Angebote 

 Inadäquate Stressbewältigungsstrategien – emotionale 
Instabilität
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 Gesundheitliche Einschränkungen, körperliche oder geistige 
Behinderung

 Fehlendes soziales Netzwerk, Aufbau und Gestaltung von 
sozialen Beziehungen

 Keine Unterstützung durch familiäres System

 Psychische Belastung und Entwicklungsrückschritte durch 
ungesicherte Aufenthaltsperspektive – gesetzlich‐strukturell 
herbeigeführter Wartezustand und Ausgrenzung von 
staatlichen Integrationsangeboten bei einigen 
Herkunftsländern

 Fehlende Anschlussmöglichkeiten – z.B. Wohnraum

Die materiellen Anspruchsvoraussetzungen 
entstehen nicht durch die einzelnen Bedarfe, 
sondern durch die sich gegenseitig verstärkenden 
Wechselwirkungen              prekäre Lebenslage

und ihre individuellen Auswirkungen auf die 
Persönlichkeit, das Verhalten und das 
Wohlbefinden des jungen Menschen
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 Checklisten/Fragebögen für ASD-Fachkraft
 Selbsteinschätzungsbögen für  jungen Menschen
 Hilfeplangespräch und evtl. weitere Gespräche mit dem 

jungen Menschen
 Fachliche Stellungnahme des Trägers, des Ex-Vormundes 

sowie evtl. weiterer Experten. Was müssen die 
Stellungnahmen beinhalten?

 Kollegiale Fallreflexion mit Kollegen und externen 
Fachkräften

 ??

 Eine Prognose zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Zeitraum 

der Zielerreichung ist nicht erforderlich.

 „Denn es genügt, dass eine spürbare Verbesserung und Förderung 

der Persönlichkeitsentwicklung des jungen volljährigen und seiner 

Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung durch die Hilfe zu 

erwarten ist (BVerwG 26/98).“
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 Eine Leistung ist nicht zu gewähren, wenn sie 

offensichtlich erfolgslos ist.

 Es muss sich um eine Hilfesituation handeln, die mit den 

Mitteln der Jugendhilfe bewältigt werden kann.

 Motivation für eine Veränderung ist grundsätzlich Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme einer Jugendhilfeleistung. 

„Leistungen der Jugendhilfe sind dann ungeeignet, wenn es 
an der notwendigen Motivation des Leistungsberechtigten 
fehlt, die Zielsetzung der Vorschrift entsprechende 
erzieherische oder sozialpädagogische Leistungen überhaupt 
in Anspruch zu nehmen (OVG NRW 12 B 1583/11).“
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 Krisen, Brüche, Rückschritte, Schwankungen, Verweigerung, 

Stillstand…………..sind  nicht Ausschluss, sondern Anlass für die 

Hilfegewährung!

 Eine Hilfe darf nicht von einer Mitwirkung des jungen Menschen, wie sie der 

zuständige Träger für sinnvoll hält (z.B. regelmäßiger Schulbesuch, 

Durchführung Therapie), abhängig gemacht werden.

 Förderung der Mitwirkungsbereitschaft des jM ist Aufgabe der Fachkräfte der 

Jugendhilfe.

 Wieviel kann die betreuende Fachkraft aushalten?

 Erst wenn Versuche, den jungen Menschen zu motivieren, definitiv 

fehlschlagen und eine Verweigerungshaltung dauerhaft erkennbar wird, 

muss die Hilfe beendet werden.

Vgl. Wiesner 2014: Expertise, Hilfen für junge Volljährige. In: Dr. A. Dexheimer: Hilfe für junge volljährige Flüchtlinge ‐ § 41 
SGB VIII

 Niedrige Quote von Hilfeabbrüchen ist in der 
Jugendhilfe ein Indikator für Qualität des Hilfesettings 
und der Hilfeplanung (vgl. Pflegekinderwesen).  

 Mangelnde Mitwirkung ist nur ein Faktor für das 
Scheitern einer Hilfe.

 Selbstentlassungen werden häufiger, Frustration  in der 
Jugendhilfe

 Coming back option?
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 Können wir es uns leisten, die Notwendigkeit dieser Hilfe 
dadurch zu verifizieren, indem wir abwarten, was passiert, 
wenn wir sie verwehren oder zu früh beenden? 

 Oder produzieren wir damit eine marginalisierte 
Randgruppe (frustrierter) junger Männer?

 Individualisierte Argumentation greift zu kurz

 Der Diskurs muss sowohl auf der fachlichen als auch auf 
der fachpolitischen und gesellschaftspolitischen Ebene 
geführt werden

Dahinter steht oft ein verkürztes und fachlich nicht 
vertretbares Verständnis

 der spezifischen Lebenslage junger Geflüchteter 

 der psychosozialen Auswirkungen von 
Migrationsprozessen auf Identitätsentwicklung und 
Integration

Integration im Turbo-Modus

 Paradoxe Aufträge an das Jugendhilfesystem

 Druck auf die einzelne Fachkraft
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Jugendhilfe – und dann? Zur Gestaltung der 
Übergänge junger Erwachsener aus stationärer 
Erziehungshilfe, Erkenntnisse aus 
Praxisforschungsprojekt der IGFH und der Uni 
Hildesheim, März 2015, IGFH Eigenverlag
Rechte von Care Leavern stärken
 Gesellschaftliche Entwicklung: verzögerte Adoleszenz,
 25 is the new 18!
 Berufsausbildungen werden mit 20 Jahren begonnen,
 Junge Erwachsene leben wieder oder immer noch bei den Eltern, 

durchschnittliches Auszugsalter 25 Jahre.

https://b-umf.de/projekte/auf-eigenen-fuessen-stehen/
http://www.b-umf.de/images/Hilfen_fuer_junge_Volljaehrige_Arbeitshilfe.pdf

 Selbstpositionierung der Fachkraft

 Rückendeckung durch Vorgesetzte

 Gute Kooperationen zwischen den beteiligten 
Akteuren

 Einsatz von Kulturmittlern als Einzelfallhelfer 

 Gemeinsame Fallreflexion mit Kulturmittlern

 Fallreflexion vor Ablehnung einer Hilfe oder 
ungeplanter Beendigung

 Vernetzung und Austausch der Fachkräfte auf 
regionaler und überregionaler Ebene 
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 Frühzeitige aufenthaltsrechtliche 
Perspektivplanung

 Vermeidung von (Aus-)Bildungsabbrüchen

 Ressourcen des Bildungssystems nutzen

 Beteiligung im Übergang

 Frühzeitige Entwicklung von unterstützenden 
Beziehungen und Netzwerken: „Independency is 
a quality of interdepency (Böhnisch und Schröer)

……………….??
)

 Niedrigschwellige Beratungsangebote,z. B. durch 
aufsuchende Sozialarbeit, Anlaufstellen und offene Treffpunkte

 Sozial‐ und aufenthaltsrechtliche Aufklärung, Beratung und 
Begleitung in aufenthaltsrechtlichen (bevorstehende 
Widerrufsverfahren !!) und schulischen/beruflichen Fragen, 
Wissen um eigene Rechte

 Unterstützungsprojekte in Kooperation z. B. mit hauptamtlicher 
und ehrenamtlicher Asylbetreuung, freien Jugendhilfeträgern , 
Jugendarbeit, Sozialamt und Jobcenter etc. 

……………….??
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„Anders als Kindheit wurde Jugend in den letzten 
Jahrzehnten von der Politik kaum als eigenständige 
Lebensphase wahrgenommen…. Und es ist das 
Lebensalter, in dem die Weichen für den weiteren 
Lebensweg  gestellt werden. Die Politik ist deshalb 
gefordert, Jugendliche und  junge Erwachsene zwischen 
12 und 27 Jahren wieder stärker in den Blick zu nehmen 
und gerechte Voraussetzungen für alle zu schaffen – in 
anderen Worten: „Jugend zu ermöglichen“.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2017): Jugend 
ermöglichen! Die  Jugendbroschüre zum 15. Kinder‐ und Jugendbericht, S. 11

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Irmela Wiesinger, Landeskoordinatorin des BUMF in Hessen, 
Fachdienstleitung im Jugendamt
Tel.: 06192/ 201 – 1608

irmela.wiesinger@mtk.org  
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Worauf werde ich in meiner Praxis zukünftig 

mehr achten?

Welche Schritte sind in meinem Arbeitskontext notwendig, um 
Hilfen für junge volljährige Geflüchtete zu erreichen bzw. zu 
verbessern?

 Auf der fallbezogenen Ebene (z.B. Bedarfsdokumentation, 
Hilfeplanung, Sensibilisierung Leitungskraft, Fallreflexion, Positionierung 
betreuende FK beim Träger,…………………………?)

 Auf der fallübergreifenden/strukturellen Ebene (z.B. 
Leitungsebene, institutionalisierte Kooperationsformen Träger/JA, 
(fach)politische Strategien, passende Angebote für Verselbständigung, 
……………………………………….?)
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Aufenthaltserlaubnisse und die 
sich daraus ableitenden 
Rechte nach positiver 
Entscheidung des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge

Susanne Achterfeld, LL.M.
DIJuF e.V., Heidelberg

Aufenthaltstitel allgemein

Rechtsgrundlagen
• Aufenthaltsgesetz - Definitionen (§ 4 Abs. 

1, §§ 6, 7, 9 AufenthG)  
• Einzelvorschriften über Aufenthaltstitel (§§

16-38a AufenthG) 
• Duldung (§ 60a AufenthG) (kein 

Aufenthaltstitel)
• Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylG) (Kein 

Aufenthaltstitel)
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Aufenthaltstitel allgemein

Im Aufenthaltsgesetz genannt (§ 4 Abs. 1):

 Visum (§ 6 AufenthG) 
 Aufenthaltserlaubnis (§§ 7 AufenthG)  = zweckgebunden
 Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG u.a.)  = unbefristet
 Blaue Karte EU § 19a AufenthG
 Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU (§ 9a AufenthG) = 

unbefristet
 ICT-Karte (§ 19b),
 Mobiler-ICT-Karte (§ 19d)

Aufenthaltstitel allgemein
Aufenthaltserlaubnis 

Immer zweckgebundene befristete Aufenthaltserlaubnis 

Es gibt nicht „die“ Aufenthaltserlaubnis, sie variiert mit den 
Zwecken,

z.B: 
• Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung (§§ 16, 17 

AufenthG) 
• Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit (§§ 18-21 

AufenthG) 
• Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären Gründen 

(§§ 22-26 AufenthG)  -> insb. nach Flüchtlingsanerkennung / subs. Schutz !

• Aufenthalt aus familiären Gründen (§§ 27-36 AufenthG)
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Aufenthaltstitel allgemein-
Erteilung
Regelungen des Aufenthaltsgesetzes:

 Antragsgrundsatz § 81 Abs. 1 AufenthG
 Behördenzuständigkeit § 71 AufenthG
 Verwaltungsverfahren §§ 77-85 AufenthG
 Regelerteilungsvoraussetzungen § 5 

AufenthG
 Verlängerung von Aufenthaltstiteln § 8 

AufenthG 

Aufenthaltstitel allgemein

Regelungen zum Aufenthalt 
– aber keine echten Aufenthaltstitel

 Aufenthaltsgestattung, § 55 AsylG/63 AsylG
 BÜMA § 63a AsylG
 Fiktionsbescheinigung, § 81 AufenthG 
 Grenzübertrittsbescheinigung
 Betretenserlaubnis, § 11 Abs. 8 AufenthG

 Duldung gem. §60a AufenthG
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Flüchtlingseigenschaft -
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs.2 1. Alt. AufenthG

 Aufenthaltserlaubnis ist gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 Alternative 1 
AufenthG zu erteilen. Ausnahme: Ausweisungsinteresse  (siehe  z.B.: 
§ 54 Abs. a Nr. 1 a AufenthG) = Rechtsanspruch  

 Erteilung für die Dauer von 3 Jahren, § 26 Abs. 1 S. 2 AufenthG

 Verlängerung richtet sich nach § 8 AufenthG

 Erlaubnisfiktion bis zur Erteilung, § 25 Abs. 1 S. 3 AufenthG (i. V. m. §
25 Abs. 2 S. 2 AufenthG) 

 Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. 

7

Flüchtlingseigenschaft -
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs.2 1. Alt. AufenthG

 Berechtigung zur Erwerbstätigkeit, § 25 Abs. 1 S. 4 AufenthG (i. V. m. 
§ 25 Abs. 2 S. 2 AufenthG) ohne Antrag bei ABH/BA

 Wohnsitzauflage nach § 12 a AufenthG für drei Jahre nach 
Anerkennung, es sei denn Ausbildung/Studium/teilweise LU-
Sicherung

 Keine räumliche Beschränkung mehr 

8
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Flüchtlingseigenschaft -
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs.2 1. Alt. AufenthG

 Reiseausweis für Flüchtlinge (sog. blauer Pass), §§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, §
1 Abs. 3 AufenthV

 Anspruch auf Integrationskurs, § 44 Abs. 1 S. 1 Nr. 1c AufenthG

 Familiennachzug privilegiert gemäß § 29 Abs. 2 S. 2 AufenthG
möglich. 

9

Flüchtlingseigenschaft -
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs.2 1. Alt. AufenthG

 Niederlassungserlaubnis:

Zeiten der Aufenthaltsgestattung werden angerechnet

aber: § 35 AufenthG kommt zur Anwendung d.h. NLE nach fünf Jahren 
ohne LU wenn Einreise vor dem 18. Lebensjahr und in 
Ausbildung/Schule befindlich

10

AE seit 5 Jahren AE seit 3 Jahren

LU überwiegend
gesichert

LU komplett gesichert

Deutsch A2 Deutsch C1 + 
Integrationskurs

Kein Widerruf Kein Widerruf
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Subsidiärer Schutz
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 2 S.1 Alt. 2  AufenthG

 Aufenthaltserlaubnis ist gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 2. Alternative 
AufenthG zu erteilen. Ausnahme: Ausweisungsinteresse. 

 Erteilung für die Dauer von 1 Jahr; Verlängerung für 2 weitere 
Jahre, § 26 Abs. 1 S. 3 AufenthG

 Erlaubnisfiktion bis zur Erteilung, § 25 Abs. 1 S. 3 AufenthG i. V. m. §
25 Abs. 2 S. 2 AufenthG

 Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII

 Berechtigung zur Erwerbstätigkeit, § 25 Abs. 1 S. 4 AufenthG i. V. 
m. § 25 Abs. 2 S. 2 AufenthG

11

Subsidiärer Schutz
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 2 S.1 Alt. 2 AufenthG

 Wohnsitzauflage nach § 12 a AufentG für drei Jahre nach 
Anerkennung, es sei denn Ausbildung/Studium/teilweise LU-
Sicherung

 Passpflicht, § 3 AufenthG (kein Reiseausweis für Flüchtlinge), aber 
Ausweisersatz/Reiseausweis für Ausländer möglich, wenn 
nachweislich kein Pass beschafft werden kann

 Integrationskurs § 44 Abs. 1 Nr. 1 c AufenthG

 Familiennachzug nach § 36a AufenthG im Ermessen

12
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Subsidiärer Schutz
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 2 S.1 Alt. 2 AufenthG

 Niederlassungserlaubnis § 26 Abs. 4 AufenthG

Zeiten der Aufenthaltsgestattung werden angerechnet

aber: § 35 AufenthG kommt zur Anwendung d.h. NLE nach fünf 
Jahren ohne LU wenn Einreise vor dem 18. Lebensjahr und in 
Ausbildung/Schule befindlich 13

Aufenthaltserlaubnis 5 Jahre 

Lebensunterhalt gesichert

60 Monate Rentenbeiträge

Deutsch B1/Integrationskurs

Keine Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nationaler Abschiebungsschutz 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 3 AufenthG

 Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 Aufenthaltserlaubnis soll
erteilt werden, sie wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen 
anderen Staat möglich oder zumutbar ist, bei wiederholtem oder 
gröblichem Verstoß gegen Mitwirkungspflichten oder bei 
Annahme schwerwiegender Gründe für Kriegsverbrechen, 
erhebliche Straftaten usw., § 25 Abs. 3 S. 2 AufenthG

 Erteilung für die Dauer von mindestens 1 Jahr, § 26 Abs. 1 S. 4 
AufenthG. 

 Keine Erlaubnisfiktion bis zur Erteilung 

 Anspruch auf Leistungen nach SGB II oder SGB XII

14
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Nationaler Abschiebungsschutz 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 3 AufenthG

 Beschäftigungserlaubnis ohne Zustimmung, selbstständige 
Tätigkeit kann bei ABH beantragt werden, § 21 Abs. 6 AufenthG

 Wohnsitzauflage nach § 12 a AufenthG für drei Jahre nach 
Anerkennung, es sei denn Ausbildung/Studium/teilweise LU-
Sicherung

 Passpflicht, § 3 AufenthG (kein Reiseausweis für Flüchtlinge), aber 
Ausweisersatz 

 Integrationskurs nach Ermessen der ABH, § 44 Abs. 4 AufenthG

 Familiennachzug nur aus völkerrechtlichen oder humanitären 
Gründen, § 29 Abs. 3 AufenthG

15

Nationaler Abschiebungsschutz 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 3 AufenthG

 Niederlassungserlaubnis § 26 Abs. 4 AufenthG

Zeiten der Aufenthaltsgestattung werden angerechnet
aber: § 35 AufenthG kommt zur Anwendung d.h. NLE nach fünf 
Jahren ohne LU wenn Einreise vor dem 18. Lebensjahr und in 
Ausbildung/Schule befindlich

16

Aufenthaltserlaubnis 5 Jahre 

Lebensunterhalt gesichert

60 Monate Rentenbeiträge

Deutsch B1/Integrationskurs

Keine Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung
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Familienzusammenführung zum 
unbegleiteten Minderjährigen über die 
deutschen Auslandsvertretungen 
 

Susanne Achterfeld, LL.M. 
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I. Familiennachzug allgemein 

Gesetzliche Regelungen: Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG),  
Abschnitt 6. Aufenthalt aus familiären Gründen 

 §§ 27 bis 36 AufenthG 
Legaldefinition „Familiennachzug“, § 27 Abs. 1 

AufenthG: 
 

Aufenthaltserlaubnis (AE) zur Herstellung und Wahrung 
der familiären Lebensgemeinschaft im 
Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige 

AE berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit  
(§ 27 Abs. 5 AufenthG) 

3 

II. Familiennachzug zum 
anerkannten Flüchtling 

� Positiv abgeschlossenes Asylverfahren beim BAMF 
 

� Anerkennung als Flüchtling nach der GFK (§ 3 AsylG) 
oder nach Art. 16a GG = Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Abs. 2 1. Alt AufenthG bzw § 25 Abs. 1 AufenthG 
oder bereits Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 
AufenthG 

 
� Minderjährigkeit bei Asylantragstellung (= unter 18 

Jahre) nach EuGH Urteil vom 12.04.2018 - C-550/16  
‼‼ Umstritten !!!! Bislang noch nicht vom AA akzeptiert!!! 
Bei zwischenzeitlich eingetretener Volljährigkeit: Antrag 
binnen drei Monaten stellen 4 58



II. Familiennachzug zum 
anerkannten Flüchtling 

�  Anspruchsberechtigt ist die Kernfamilie d.h. 
 Eltern (§ 36 Abs. 1 AufenthG) und u.U. 
 minderjährige Geschwister 

Eltern: § 36 Abs. 1 AufenthG ohne 
Wohnraumnachweis, Sprachnachweis und 
Lebensunterhaltssicherung (Privilegierung), keine 
Fristen 
Geschwister: § 36 Abs. 2 AufenthG bei Vorliegen 
einer außergewöhnlichen Härte zum UMA oder 
§ 32 Abs. 1 AufenthG zu den Eltern gemeinsam 
mit den Eltern; LU und Wohnraum grundsätzlich 
erforderlich 
 5 

III. Familiennachzug zum 
subsidiär Schutzberechtigten § 
36a AufenthG 

 
� Familiennachzug im Ermessen (kann) 
� Berechtigt sind: 

� Ehegatten/ eingetragene Lebenspartner_innen  
� minderjährige ledige Kinder zu Eltern  
� Eltern zu minderjährigen Kindern mit subsidiärem 

Schutzstatus (wenn kein Sorgeberechtigter hier 
lebt)  

� Eltern zu Kinder: keine LU-Sicherung und kein 
ausreichender Wohnraum erforderlich 

� Nur bis Volljährigkeit! (keine Anwendung des 
EuGH-Urteils) 
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III. Familiennachzug zum 
subsidiär Schutzberechtigten § 
36a AufenthG 
� Vorliegen humanitärer Gründe (§ 36a Abs. 2 

AufenthG), bspw: 
� Dauer der Trennung 
� Minderjähriges lediges Kind betroffen (bis 18 

Jahren) 
� Leib, Leben oder Freiheit im Aufenthaltsstaat 

ernsthaft gefährdet 
� Schwerwiegende Erkrankung, Pflegebedürftigkeit 

mit schwerer Beeinträchtigung der Selbständigkeit 
oder Fähigkeiten oder schwere Behinderung 
(qualifizierte Bescheinigung) 

7 

III. Familiennachzug zum 
subsidiär Schutzberechtigten § 
36a AufenthG 

 
� Integrationsaspekte des hier lebenden 

Minderjährigen bei der deutschen 
Ausländerbehörde einreichen 

� Ausschlussgründe des § 36a Abs. 3 AufenthG 
beachten (u.a. strafgerichtliche Verurteilungen 
oder drohender Widerruf) 

� 1.000 Visa pro Monat (Auswahl trifft das 
Bundesverwaltungsamt) – bis Ende 2018 
insgesamt 5.000 Visa möglich 
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IV. Problem Geschwisternachzug  

Zwei Möglichkeiten: 
 
Option 1 (nur bei Flüchtlingsanerkennung): 
Nachzug über § 36 Abs. 2 AufenthG
=außergewöhnliche Härte 
 
Option 2 (bei Flüchtlingsanerkennung und subs. 
Schutzberechtigten): Nachzug über § 32 AufenthG 
zu den Eltern mit Lebensunterhaltssicherung und 
Wohnraumnachweis oder Darlegung eines 
atypischen Falls 

9 

IV. Problem Geschwisternachzug 

� Option 1 § 36 Abs. 2 AufenthG 
„außergewöhnliche Härte“

VG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2016 – 19 K 83.16 V –, juris 
Der Familiennachzug gemäß § 36 Abs. 2 AufenthG ist auf Fälle einer 
außergewöhnlichen Härte, das heißt auf seltene Ausnahmefälle beschränkt, 
in denen die Verweigerung des Aufenthaltsrechts und damit der 
Familieneinheit im Lichte des Art. 6 Abs. 1 und 2 GG, Art. 8 EMRK 
grundlegenden Gerechtigkeitsvorstellungen widerspräche, also schlechthin 
unvertretbar wäre. Eine außergewöhnliche Härte in diesem Sinne setzt 
grundsätzlich voraus, dass der schutzbedürftige Familienangehörige ein 
eigenständiges Leben nicht führen kann, sondern auf die Gewährung 
familiärer Lebenshilfe dringend angewiesen ist, und dass diese Hilfe in 
zumutbarer Weise nur in Deutschland erbracht werden kann. Ob dies der Fall 
ist, kann nur unter Berücksichtigung aller im Einzelfall relevanten, auf die 
Notwendigkeit der Herstellung oder Erhaltung der Familiengemeinschaft 
bezogenen konkreten Umstände beantwortet werden.  
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Problem Geschwisternachzug 

� Option 2 § 32 Abs. 1 AufenthG FZ zu den Eltern 
OVG Berlin-Brandenburg 22.12.2016 – 3 S 98.16 
1. Grundsätzlich kann einem Kind ein Visum gem. § 32 Abs. 1 
AufenthG zum Nachzug zum Elternteil erteilt werden, auch wenn 
der Elternteil selbst noch nicht in Deutschland ist, aber ein nationales 
Visum hat, ihm voraussichtlich ein in § 29 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG 
genannter Aufenthaltstitel erteilt werden wird und die familiäre 
Gemeinschaft im Bundesgebiet gelebt werden soll.
 
2. Der Erteilung der begehrten Visa zum Kindernachzug zur 
gemeinsamen Einreise mit den Eltern steht entgegen, dass der 
Lebensunterhalt nicht gesichert ist. Ob ausnahmsweise von diesem 
Erfordernis abgesehen werden kann, richtet sich neben der Situation 
im Herkunftsland danach, ob die Eltern längerfristig über ein 
Bleiberecht in Deutschland verfügen werden, welches ein Recht 
zum Kindernachzug vermittelt (zitiert OVG Berlin-Brandenburg 
Beschluss vom 16.9.2016 - OVG 3 S 42.16 - asyl.net: M24583). 
 

11 

Problem Geschwisternachzug 

� Option 2 § 32 Abs. 1 AufenthG FZ zu den Eltern 
 
 
3. Ein Bleiberecht der Eltern ist nicht anzunehmen, wenn ihr in 
Deutschland als Flüchtling anerkanntes Kind demnächst volljährig 
wird. Entgegen der Auffassung des VG gilt dies auch wenn die Eltern 
nach Einreise Familienflüchtlingsschutz nach § 26 AsylG erlangen 
können. 
 
4. Ein Anspruch auf Nachzug "sonstiger Familienangehöriger" nach § 
36 Abs. 2 AufenthG ist mangels außergewöhnlicher Härte nicht 
ersichtlich. 
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Problem Geschwisternachzug 

� Leitlinien des Auswärtigen Amts 
Mit dem Runderlass vom 20. März 2017 hat das Auswärtige 
Amt die Grundlagen für den Familiennachzug zu 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen weiter spezifiziert. 
Unter anderem legt der Erlass fest: 
� Visum für Geschwister nach § 32 AufenthG erfordert 

ausreichenden Wohnraum 
� Eltern müssen den Lebensunterhalt für sich und die 

nachziehenden Kinder sichern können. Ausnahme: 
„atypischer Fall“ 

13 

Problem Geschwisternachzug 

Geprüft werden soll z.B., ob Kinder bei Verwandten oder in 
Flüchtlingslagern zurückbleiben können, oder ob ein 
Familienmitglied bei den Kindern zurückbleibt. Die Trennung 
der Eltern oder von Eltern und Kindern hält das Auswärtige 
Amt grundsätzlich für zumutbar. 

� Ausschluss des Visums für Geschwister, wenn UMA binnen 
90 Tagen nach Visumserteilung volljährig wird 

 
� Darüber hinaus soll ein Geschwisternachzug gemäß §36 

Abs. 2 AufenthG in Betracht kommen, wenn eine sog. 
»außergewöhnliche Härte« vorliegt. Diese sei aber »stets 
familienbezogen« und ergebe sich »explizit aus der 
Trennung der Geschwister«. 

14 63



Problem Geschwisternachzug 

 
� Nach Auffassung des AA stellt weder die Trennung von 

den Eltern eine »außergewöhnliche Härte« dar noch »die 
sich aus dem Leben in einem Kriegs- oder Krisengebiet 
ergebende Härte«. Auch bei Vorliegen einer 
»außergewöhnlichen Härte« sei im Übrigen die 
Lebensunterhaltssicherung zu verlangen, sofern kein 
»atypischer Fall« vorliege.

 

15 

Lösungen beim 
Geschwisternachzug 

� Wohnraum bereitstellen und Verpflichtungserklärung (§ 
32 Abs. 1 AufenthG) (vielleicht über hier lebende 
Verwandte) 

� „außergewöhnliche Härte“ und/oder „atypischen Fall“ 
darlegen  

� Nur Einreise der Eltern, sofern möglich  
 ► Familienasyl (§ 26  AsylG) beantragen  
 ► Anerkennung durch das BAMF  
 ► unverzüglich Kindernachzug nach § 32  Abs. 1 
AufenthG iVm § 29 Abs. 2 AufenthG  
(privilegiert ohne LU und Wohnraum bei § 3 AsylG) 
 

Vgl näher hierzu Handreichung des FR Niedersachsen Juli 2017 
https://www.nds-fluerat.org/wp-
content/uploads/2017/08/2017_07_Flüchtlingsrat_Familienasyl.pdf 16 64



V. Ablauf des Visumsverfahrens 

� Terminbuchung bei zuständiger 
Auslandsvertretung (Eltern), ggf Sondertermin 
wegen drohender Volljährigkeit beantragen 

� Persönliche Antragstellung unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen bei der 
Auslandsvertretung (Dokumente siehe 
Merkblätter auf Homepage) 

� Auslandsvertretung bittet deutsche ABH um 
Zustimmung (§31 AufenthV) 

� ABH erteilt Zustimmung 
� AV schaltet das BVA ein ( bei § 36a AufenthG) 
� Visum wird erteilt (90 Tage oder bis zum 18. 

Geburtstag) oder abgelehnt 
17 

VI. Rechtsschutz gg Ablehnung 
des Visums 

Zwei Möglichkeiten: 
 
� Remonstration, einzulegen bei der deutschen 

Auslandsvertretung
 
� Klage beim Verwaltungsgericht Berlin 

 
� Bei drohender Volljährigkeit bei subsidiär 

Schutzberechtigten: Eilantrag beim VG Berlin 
(auch während noch laufendem 
Visumsverfahren möglich; Ablehnung muss nicht 
abgewartet werden) 18 65



VII. Ankunft in Deutschland 

� Anspruch auf SGB II-Leistungen ab dem 1. Tag 
der Einreise 

� Anmeldung bei örtlicher Meldebehörde (binnen 
zwei Wochen § 17 BMG) 

� „Umschreibung“ des Visums bei zuständiger ABH 
in Aufenthaltserlaubnis binnen Visumsfrist 

� Klärung der asyl- und aufenthaltsrechtlichen 
Perspektive der Eltern 

� Mitteilung ans Familiengericht 
� SGB VIII-Leistungen?? 

19 
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Aufenthaltsrechtliche Alternativen zum 
Asylverfahren

Susanne Achterfeld, LL.M.

DIJuF e.V. Heidelberg

Bleibeperspektive „Ausbildungsduldung“ 
§ 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG

„Eine Duldung wegen dringender persönlicher
Gründe im Sinne von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der
Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in
einem staatlich anerkannten oder vergleichbar
geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland
aufnimmt oder aufgenommen hat, die
Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht vorliegen und
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung
nicht bevorstehen.“

Fassung aufgrund des Integrationsgesetzes vom 31.07.2016 
(BGBl. I S. 1939), in Kraft getreten am 06.08.2016 

2
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Bleibeperspektive „Ausbildungsduldung“ 
§ 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG

Aus der Gesetzesbegründung: Die Neufassung von § 60a 
Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG dient dazu, Geduldeten und 
ausbildenden Betrieben für die Zeit der Ausbildung und für 
einen begrenzten Zeitraum danach mehr Rechtssicherheit zu 
verschaffen und das diesbzgl. aufenthaltsrechtliche 
Verfahren zu vereinfachen. Mit dem Anspruch auf Erteilung 
der Duldung für die gesamte Dauer der Berufsausbildung und 
dem Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis […]Es 
gibt keine Altersgrenze für die oder den Auszubildenden für 
den Beginn der Ausbildung. […] 

3

Überblick

 67 Gerichtsentscheidungen (juris, Stand 
23.3.2018)

 Das BMI hat am 30.5.2017 Allgemeine 
Anwendungshinweise u.a. zur 
Ausbildungsduldung veröffentlicht

 Daneben existieren ergänzende/teilweise 
abweichende Ländererlasse 

4
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Erteilungsvoraussetzungen im Überblick

 Anspruch,, aber Beschäftigungserlaubnis ohne Zustimmung der 
BAG erforderlich (§ 4 Abs. 3 Satz 3 AufenthG i.V.m. § 32 BeschV) 

 (bevorstehende) Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung 
in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf in Deutschland

 Keine bevorstehenden konkreten Maßnahmen zur 
Aufenthaltsbeendigung

 Keine Einreise zum Zweck des Bezugs von AsylbLG-Leistungen
 Kein selbst verschuldetes Abschiebungshindernis durch bspw

„Identitätstäuschung“ oder „Nichtmitwirkung“
 Kein Staatsangehöriger aus sicherem Herkunftsstaat (Asylantrag 

und Ablehnung nach dem 31.8.15)
 Keine Straftaten über 50/90 TS
 Dauer: bestimmt sich nach Ausbildungsvertrag

5

Hürden, die es zu überspringen 
gilt…

 Eventuell Schulabschluss
 Suche nach Ausbildungsbetrieb und 

Ausbildungsplatz
 Ausbildungsvertrag und 

Eintrag/Anmeldebestätigung
 Erhalt der Beschäftigungserlaubnis für die 

Ausbildung durch die ABH
 Mitwirkung bei Identitätsklärung

6
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Prüfungsreihenfolge

1. Aufnahme einer qualifizierten 
Berufsausbildung

2. Kein Ausschlussgrund 
(Beschäftigungsverbot) nach § 60a Abs. 
6 AufenthG

3. Keine konkret bevorstehenden 
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung

4. Keine Straftaten von über 50/90 TS

7

1. Anforderungen an die Art der 
Ausbildung

 Grundsatz: qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf
 liegt vor, wenn die Ausbildungsdauer min. 2 Jahre beträgt (§

6 Abs. 1 S. 2 BeschV)
 umfasst auch überwiegend schulische Ausbildungen (Erlass 

SH, AAH BMI 30.5.17 )
 umfasst auch duale Studiengänge
 Keine Qualifizierungsmaßnahmen, die darauf gerichtet sind, 

die entsprechende Ausbildungsreife zu erhalten (VGH BW 
4.1.17 - 11 S 2301/16, OVG NW 8.9.17 – 18 B 1075/17)
 Aber bspw Erlass SH: ggfs Duldung nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG

8
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1. Zeitpunkt Aufnahme der 
Ausbildung und Duldung

 Laut Gesetzestext erhält man eine Ausbildungsduldung, 
wenn man die Ausbildung „aufgenommen hat“ oder 
„aufnimmt“

→ „aufgenommen hat“ = bspw im Rahmen der 
Aufenthaltsgestattung oder anderweitigen Duldung

→ „aufnimmt“ = Abschluss des Ausbildungsvertrags 
ausreichend (VGH BW 13.10.16 - 11 S 1991/16 und OVG 
Lüneburg 9.12.16 - 8 ME 184/16), aber enger zeitlicher 
Zusammenhang erforderlich (AAH BMI 30.5.17, VGH BW 
27.6.17 - 11 S 1067/17); kein mehrmonatiger Vorlauf, sondern 
wenige Wochen
→ ggf Duldung nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG (Erlass 
SH)

 Im Zweifel „Zug-um-Zug Verfahren“ mit ABH (so AAH BMI 
30.5.17)

9

2. Ausschlussgrund § 60a Abs. 6  
AufenthG (Beschäftigungsverbot)

 Der Antrag auf Erteilung einer Ausbildungsduldung ist 
zugleich auch als Antrag auf Erteilung einer 
Beschäftigungserlaubnis auszulegen (VGH Hessen, 3 B 
826/17 21.4.2017, AAH BMI 30.5.2017)

 Keine Zustimmung der BA erforderlich, aber nach h.M. 
Ermessen der Ausländerbehörde (§ 4 Abs. 2 S. 3 AufenthG
iVm § 32 Abs. 2 Nr. 2 BeschV)

 Grds. Ermessensreduktion auf Null wenn Voraussetzungen 
für Duldungserteilung vorliegen (VGH Hessen, 3 B 826/17 
21.4.2017), 

10
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aber  keine Beschäftigungserlaubnis (§ 60a 
Abs. 6 AufenthG) wenn:

 Einreise ins Inland zum Zweck, Leistungen nach AsylbLG zu beziehen 
(§ 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 1 AufenthG

 Ausreisehindernis selbst zu vertreten (§ 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 iVm S. 
2 AufenthG (Mitwirkung Identitätsklärung)

→ Die angeblich unzureichende Mitwirkung bei der Passbeschaffung nach §
60a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 AufenthG muss tatsächlich  kausal sein für die 
Verhinderung der Abschiebung → ist die Identität geklärt, so kann die ABH 
jederzeit die PEP einleiten, sodass der fehlende Pass nicht kausal ist für die 
Verhinderung der Abschiebung (OVG B-B 22.11.16 - OVG 12 S 61.16) 

→ Vorlage des Passes ist nicht erforderlich, nur Mitwirkung

→ ggf Beauftragung eines Vertrauensanwalts im Heimatland mit 
Kostenübernahme erforderlich (VG Augsburg 20.10.2017 – Au 1 E 17.1333) 

11

VGH Bayern, Beschluss vom 22. Januar 
2018 – 19 CE 18.51 zur 
Mitwirkungspflicht/Identitätsklärung

„Auch ist ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer im 
Rahmen seiner ihm obliegenden Mitwirkungspflichten 
gefordert, bezüglich seiner Identität und Staatsangehörigkeit 
zutreffende Angaben zu machen, an allen zumutbaren 
Handlungen mitzuwirken, die die Behörden von ihm 
verlangen, und darüber hinaus eigeninitiativ ihm mögliche 
und bekannte Schritte in die Wege zu leiten, die geeignet 
sind, seine Identität und Staatsangehörigkeit zu klären und 
die Passlosigkeit zu beseitigen. Zu den denkbaren Schritten 
kann auch die Beschaffung von Identitätsnachweisen über 
Dritte (beispielsweise beauftragte Rechtsanwälte) im 
Herkunftsland gehören. Die Verletzung von gesetzlichen 
Mitwirkungspflichten nach § 48 Abs. 3 und § 82 Abs. 1 
AufenthG durch Unterlassen steht nicht per se eigenen 
Falschangaben oder Täuschungshandlungen gleich (vgl. 
BVerwG, U.v. 14.5.2013 – 1 C 17/12 – BVerwGE 146, 281-293, 
Rn. 17). 

12

72



VGH Bayern, Beschluss vom 22. Januar 
2018 – 19 CE 18.51 zur 
Mitwirkungspflicht/Identitätsklärung
Unter Berücksichtigung der genannten Regelbeispiele muss eine 
mangelnde Mitwirkung ein gewisses Gewicht erreichen, so dass 
es gerechtfertigt erscheint, sie aktivem Handeln gleichzustellen 
und ein Bleiberecht zu versagen. Wenngleich dem Ausländer 
mithin eine Initiativpflicht obliegt, ist diese durch die 
Ausländerbehörde dergestalt zu aktualisieren, dass sie den 
Ausländer unter konkreter Benennung des 
Abschiebungshindernisses zu dessen Beseitigung auffordert, 
wobei ein allgemeiner Hinweis auf die Passpflicht sowie 
allgemeine Belehrungen nur bei Offensichtlichkeit der 
einzuleitenden Schritte genügen dürften (vgl. Röder/Wittmann, 
Aktuelle Rechtsfragen der Ausbildungsduldung, ZAR 2017, 
345/351). Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgericht muss die Ausländerbehörde 
gesetzliche Mitwirkungspflichten beispielsweise zur Beschaffung 
von Identitätspapieren konkret gegenüber dem Betroffenen 
aktualisiert haben, um aus der mangelnden Mitwirkung negative 
aufenthaltsrechtliche Folgen ziehen zu können“

13

Zurechenbarkeit mangelnder 
Mitwirkung des Vormunds VG Karlsruhe 
Beschluss 21.12.17 - 3 K 14098/17

„Zwar hat der Antragsteller bislang keinen Pass oder 
Passersatz vorgelegt, obwohl der Antragsgegner ihn bereits 
zur Vorlage eines Reisedokument aufgefordert hat. Dies hat 
der Antragsteller jedoch nicht zu vertreten. Denn es ist zu 
berücksichtigen, dass der Antragsteller am 27.04.2015 im Alter 
von 16 Jahren als unbegleiteter Minderjähriger aus 
Afghanistan in die Bundesrepublik ein reiste und bis zur 
Vollendung seines achtzehnten Lebensjahres am 31.12.2016 
unter der Vormundschaft eines Hoheitsträger, der Stadt 
Karlsruhe, stand. Die Aufforderungen des Beklagten, einen 
Reisepass vorzulegen ergingen am 19.05.2015  und am 
17.09.2015 und damit zu einem Zeitpunkt, als der Antragsteller 
noch unter der Vormundschaft der Stadt Karlsruhe stand. 
Diese reagierte - soweit ersichtlich - darauf (wohl) nur mit eher 
allgemeinen Bemühungen. 

14
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Zurechenbarkeit mangelnder 
Mitwirkung des Vormunds VG Karlsruhe 
Beschluss 21.12.17 - 3 K 14098/17

Dass die Stadt Karlsruhe im Falle des Antragstellers bis zu 
dessen Volljährigkeit keine weiteren Bemühungen zur 
Beschaffung eines Passes unternommen hat, kann dem 
Antragsteller nicht zugerechnet wer den. Zwar ist ein Fall des 
Vertretenmüssens auch dann zu bejahen, wenn die gesetz-
lichen Vertreter minderjähriger Ausländer in zurechenbarer 
Weise die erforderlichen Passanträge nicht stellen (vgl. § 80 
Abs. 4 AufenthG). Der vorliegende Fall ist jedoch anders 
gelagert, da nicht etwa Angehörige des Antragstellers untätig 
geblieben sind, um sowohl die eigene Abschiebung als auch 
die des Antragstellers zu verhindern. Vielmehr hat das 
Jugendamt der Stadt Karlsruhe und mithin eine Behörde es 
versäumt, ihrer Pflicht gemäß§ 80 Abs. 4 AufenthG
nachzukommen.“

15

2. Ausschlussgrund § 60a Abs. 6  
AufenthG (Beschäftigungsverbot)

 Staatsangehöriger aus sicherem Herkunftsland und Asylantrag 
nach 31.8.2015 (förmlicher Asylantrag:OVG NW 18.8.2017-18 B 
792/17 und OVG Hamburg, 15.11.2017 – 3 Bs 252/17, Asylgesuch 
ausreichend: VGH Ba-Wü 9.10.2017 – 11 S 2090/17)

 Rücknahme des Asylantrags eines Staatsangehörigen aus 
sicherem HKL wenn dieser nach dem 31.8.2015 gestellt wurde = 
Umgehung der Vorschrift des § 60a Abs. 6 Nr. 3 AufenthG (so 
zumindest AAH BMI 30.5.2017)

 In der Rücknahme des Asylantrags kann eine Umgehung des 
Ausschlusstatbestandes des § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG zu 
sehen sein mit der Folge, dass das Ermessen der 
Ausländerbehörde für die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 AufenthG nicht auf Null reduziert ist, 
obwohl die Voraussetzungen des § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG
vorliegen VG Karlsruhe, Beschluss vom 13. September 2017 – 7 K 
11634/17

16
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2. Ausschlussgrund § 60a Abs. 6  
AufenthG (Beschäftigungsverbot)

 Bewusste Nichtantragstellung bei UMF (aus sicherem HKL) unter 
Ausnutzung des § 58 Abs. 1a AufenthG und anschließender 
Duldung zum Zwecke der Ausbildung (so zumindest AAH BMI 
30.5.2017); auch nach Erlass Bayern v. 1.9.16 kommt 
Ausbildungsduldung für UMF nur dann in Betracht, wenn vorher 
erfolglos ein Asylverfahren durchlaufen wurde (Ziff. 3.5.6)

 Erlass Hessen 14.7.17, S. 2 :
„Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, für die der Vormund keinen Asylantrag 
gestellt oder einen gestellten Asylantrag wieder
zurückgenommen hat, grundsätzlich zum begünstigten 
Personenkreis gehören“ (bestätigt im Erlass v. 23.1.18)
 sowie Beschluss des VGH Kassel vom 15.02.2018 (3 B 2137/17)

17

3. Bevorstehende konkrete 
Maßnahmen der 
Aufenthaltsbeendigung

 Abzustellen auf Zeitpunkt des Antrags (VGH BW 13.10.16 – 11 S 
1991/16 und Erlass SH)

 Abschiebungsanordnung im Dublin-Verfahren (VGH BW 4.1.17 -
11 S 2301/16) oder Abschiebung terminiert 
(Gesetzesbegründung BT-Drs. 18/9090)

 Passersatzpapier (PEP) beantragt (BMI /Gesetzesbegründung BT-
Drs. 18/9090 und VGH Bayern 15.12.16- 19 CE 16.2025, Erlass SH)

 PEP beantragt und Abschiebung tatsächlich möglich und 
konkret vorbereitet (Erlass Hessen 23.1.18)

 Solange kein Abschiebungsersuchen, keine konkret 
bevorstehenden Maßnahmen (Erlass Niedersachsen 6.9.16)

 Abschiebung muss terminiert sein oder mit PEP-Ausstellung ist 
zeitnah zu rechnen (Erlass NRW 21.12.16, Erlass SH)

18
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3. Bevorstehende konkrete 
Maßnahmen der 
Aufenthaltsbeendigung

 Konkrete Maßnahmen stehen immer schon dann bevor, wenn die 
Ausländerbehörde konkrete Schritte zur Beendigung des 
Aufenthalts des Ausländers unternommen oder auch nur eingeleitet 
hat (Erlass Bayern 1.9.16 und OVG Lüneburg 9.12.16 - 8 ME 184/16)

 Amtshilfeersuchen an das Landesamt für 
Ausländerangelegenheiten zwecks Passersatzbeschaffung und für 
die Durchführung der Abschiebung gestellt (Schleswig-
Holsteinisches Verwaltungsgericht, Beschluss vom 12. Januar 2018 –
1 B 2/18)

19

3. Bevorstehende konkrete 
Maßnahmen der 
Aufenthaltsbeendigung

 Eine dementsprechende "Unabsehbarkeit" der Abschiebung trotz 
bereits ergriffener konkreter Vorbereitungsmaßnahmen dürfte nur in 
eng begrenzten Ausnahmefällen gegeben sein, etwa dann, wenn 
ein Verfahren zur Passersatzpapierbeschaffung nur "pro forma" 
eingeleitet wird oder sogar nur mit dem Ziel, eine 
Ausbildungsduldung zu verhindern (VG Düsseldorf 11.1.2018 – 22 L 
4416/17)

 Die zeitnahe und ergebnisoffene Überprüfung der Reisefähigkeit 
von ausreisepflichtigen Ausländern mittels einer ärztlichen 
Untersuchung zur Abklärung von etwaigen inlandsbezogenen 
Abschiebungshindernissen gehört zu den konkreten Maßnahmen 
zur Aufenthaltsbeendigung, welche die Erteilung einer 
Ausbildungsduldung ausschließen (BayVGH 9.1.2018 – 19 CE 
17.2247)

20
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Abbruch der Ausbildung

 Verpflichtung des Ausbildungsbetriebs, dies innerhalb einer 
Woche der ABH  mitzuteilen (§ 60a Abs. 2 S. 7, § 98 Abs. 2 b 
AufenthG)

 Erlöschen der Duldung 
 Duldung für 6 Monate um neue Ausbildungsstelle zu 

suchen

Abschluss der Ausbildung

 Duldung für weitere 6 Monate zur Arbeitsplatzsuche
 Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach §

18a Abs. 1a AufenthG wenn eine der Qualifikation 
entsprechende Beschäftigung aufgenommen wird (aber 
PASS!!!) 21

Sonstiges

 Anspruch auf Duldung für den gesamten Zeitraum des 
Ausbildungsvertrags (§ 60a Abs. 2 S. 5 AufenthG)

 Anspruch auf Verlängerung der Ausbildungsduldung auf 
bis zu eine Jahr bei nicht bestandener Abschlussprüfung 
(bis zur nächsten Wiederholungsprüfung)

 Problem Wohnsitzauflage § 61 Abs. 1d AufenthG bei 
fehlender LU-Sicherung und wohnortfernen 
Ausbildungsplätzen

 Problem Straftaten

22
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§ 25a Abs. 1 AufenthG (gut 
integrierte geduldete Jugendliche 
und Heranwachsende)

 PASS!

 Antragstellung zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr

 vier Jahre Voraufenthalt (d.h. Einreise vor 17. Lj)

 Entweder vier Jahre erfolgreich die Schule besucht oder 
Schulabschluss erworben

 Positive Integrationsprognose

 Solange in Ausbildung befindlich, keine Sicherstellung des 
Lebensunterhalts erforderlich

 Kein Bezug zum „Terrorismus“

 Keine Täuschung über Identität
 → Abgeleitetes Aufenthaltsrecht der Eltern gem. § 25a Abs. 

2 AufenthG oder Duldung gem. § 60a Abs. 2b AufenthG
23

Härtefallersuchen § 23a AufenthG

 das Ersuchen ist zu richten an die Härtefallkommission des 
Bundeslandes (siehe Synopse von Andreas Schwantner, ai)

 Lebenslauf des Betroffenen darstellen sowie die Gründe dafür, 
dass vorliegend die Beendigung des Aufenthaltes eine 
besondere Härte für diesen darstellen würde

 Unterlagen einreichen, die die Integration etc. belegen (keine 
Straftaten von erheblichem Gewicht)

 idR. keine Abschiebung bis zur Entscheidung der 
Härtefallkommission, es sei denn, es gibt schon einen Termin 
zur Abschiebung

 Ausländerbehörde wird von HFK um einen 
Bericht/Stellungnahme gebeten

 HFK ersucht die ABH, einen Aufenthaltstitel zu erteilen oder teilt 
mit, dass sie keine Empfehlung aussprechen konnte (d.h. 
Kontakt mit ABH aufnehmen) – kein Rechtsanpruch! 24
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Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG

Gesetzeswortlaut:
„Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist 
und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer 
Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt 
werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt 
ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der 
Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist. Ein 
Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er 
falsche Angaben macht oder über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforderungen 
zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt.“

25

Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG

1. Tatsächliches Ausreisehindernis Bsp.:

a) Passlosigkeit (idR keine AE)

b) Keine Flugverbindung ins Heimatland (idR keine AE)

2. Rechtliches Ausreisehindernis Bsp.:

a) Art. 6 GG familiäre Beziehungen in BRD

b) Art. 8 EMRK Schutz des Privatlebens

c) Reiseunfähigkeit wg. schwerer Krankheit

26
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Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG

- Pass besorgen/vorlegen

- Grds. Sozialleistungen nach AsylbLG § 1 Abs. 1 Ziff 3 AsylbLG 
bzw SGB II nach 15 Monaten

- Wohnsitznahmeverpflichtung, es sei denn, kein 
Sozialleistungsbezug

- Kein Familiennachzug gem. § 29 Abs. 3 S. 3 AufenthG

- Arbeitserlaubnis unbeschränkt

- AE wird erteilt für 6 Monate (vgl. § 26 AufenthG)

27
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C:\Users\wiesinger\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UKMRKU1V\Hilfen für junge 
Volljährige - Rechtliche und Materielle Voraussetzugnen.docx 

 
 
Rechtliche Grundlagen für die Gewährung von Hilfen für junge Volljäh-
rige (§ 41 SGB VIII) 
 
Rechtliche Anspruchsvoraussetzungen: 
 
„Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer ei-
genverantwortlichen Lebens-führung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf-
grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist“ (§ 41 Abs. 1 Satz 1). 

 
Ziel der in § 41 SGB VIII geregelten Hilfen – einschließlich der Nachbetreuung nach § 41 
Abs. 3 SGB VIII – ist, dass mit der formellen Vollendung der Volljährigkeit keine abrupte 
Beendigung von Hilfen eintreten soll (OVG NRW 12 B 950/10). 

 
 
„Es ist zu berücksichtigen, dass § 41 SGB VIII eine Vielzahl verschiedener Hilfen betrifft 
und deshalb nicht schematisch, sondern nur mit Blick auf die im Einzelfall gebotene Hilfe 
angewendet werden kann. Eine absolute Grenze findet die Zuständigkeit der Jugendhilfe 
nur in der Vollendung des 27. Lebensjahres des Hilfebedürftigen“ (OVG Lüneburg 4 L 
2934/99).  
 
Es handelt sich bei § 41 SGB VIII um eine „Soll-Vorschrift“. Das zuständige Jugendamt hat 
grundsätzlich einen eigenen Ermessensspielraum, aber die Hilfegewährung kann nur 
dann rechtmäßig verweigert werden, wenn ein – seitens des Jugendamts zu begrün-
dender und ggf. auch zu beweisender – atypischer Sachverhalt dies ausnahmsweise 
erlaubt.  
Ist eine solche Ausnahmesituation nicht gegeben, ist das Ermessen des Jugendamts auf 
Null reduziert mit der Folge eines einklagbaren Rechtsanspruchs des jungen Volljährigen, 
d.h. „soll“ = „muss“, soweit nicht atypische Umstände im Einzelfall dagegensprechen (VGH 
BY 29.01.1996, 12 CE 95.2256; DIJuF-Rechtsgutachten 09.1.20  in:      Jamt Heft 
12/2010). 
 
Es besteht somit ein Anspruch auf Hilfen für junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr, bei 
besonderen Gründen bis zum 27. Lebensjahr.  
 
 
Nach dem Erreichen des 21. Lebensjahres kann eine Hilfe nicht mehr begonnen werden. 
Für eine Fortsetzung über das 21. Lebensjahr hinaus muss eine Situation vorliegen, die 
von der Vielzahl der typischen Jugendhilfefälle abweicht (VG Berlin 18A 205.07 vom 
24.08.2007), z.B.  

 eine schulische oder berufliche Ausbildung ist noch nicht vollständig abgeschlossen 
 eine sozialpädagogische oder therapeutische Maßnahme ist noch nicht  beendet 
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Materielle Voraussetzungen 
 
Anknüpfungspunkt ist die Tatsache, dass mit Erreichen des Volljährigkeitsalters bei den 
betreffenden Personen noch nicht die dieser formalen Grenze entsprechende inhaltliche 
Autonomie, Selbstständigkeit und Persönlichkeit entwickelt  ist und diese durch Unterstüt-
zungen der Jugendhilfe erreicht werden soll (Tammen, in: Münder, FK-SGB VIII, 6 Aufl. 
2009, § 41 Rn 4) 
 
Das bedeutet, dass die individuelle Situation des jungen Menschen durch Einschrän-
kungen in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Fähigkeit, ein eigenständiges 
Leben zu führen, gekennzeichnet sein muss.  
 
Einschränkungen der individuellen Lebenssituation sind z.B.: 

 Problembelastete Lebenslagen (Obdachlosigkeit, Suchtkrankheit u.a.)  

 Brüchige oder gestörte Lebenswege (Haftaufenthalte, Heimkarriere)  

 Mangelnde Unabhängigkeit und Autonomie  

 Verzögerte altersgemäße Entwicklung  

 Seelische Belastungen in der Übergangsphase zur Selbständigkeit  

 Nicht aufgearbeitete Konflikte in Kindheit und Jugend  

 Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen  

 Gefährdete Eingliederung in die Arbeitswelt  

 Mängel in der äußeren Lebensgestaltung (fehlende Wohnung, kein Zugang zu So-
zialleistungssystemen)  

 
Vgl. Münder u.a. (2016): Frankfurter Kommentar SGB VIII, § 41 Rn. 4, beck-online 
 
Kriterien zur Beurteilung eines Hilfebedarfes  
 
Grad der Autonomie und persönlichen Reife  
 

 Fähigkeit zur Gestaltung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen - Sozialkom-
petenz  

 Fähigkeit zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens - Alltagskompe-
tenz  

 Selbstregulierung, Selbstbewusstsein, Durchhalte- und Konfliktfähigkeit - Selbst-
kompetenz 

 
Eigenverantwortliche Lebensführung  

 
 Wohnfähigkeit  
 Umgang mit Geld  
 Schule, Ausbildung, Beruf und Beschäftigung  
 Soziale Kompetenz  

 
Gez. Irmela Wiesinger 
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AUFSÄTZE

Kirsten Eichler*

Aufenthaltssicherung für unbegleitete Minderjährige
abseits des Asylverfahrens1

I. Einleitung
Für die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen (UMF)2 ist das Wissen um und die Unterstützung bei der
Entwicklung einer aufenthaltsrechtlichen Perspektive von
großer Bedeutung. Unsicherheiten bezüglich des weiteren
Aufenthalts sowie die stete Angst vor Abschiebung prägen
den Alltag vieler UMF in Deutschland. Die unklare Aufent-
haltsperspektive und die damit verbundenen Ängste wirken
sich idR auf alle Lebensbereiche, wie zB Schule und Aus-
bildung, aber auch auf die sonstige Entwicklung und freie
Entfaltung der Persönlichkeit aus. Öffentlich-politische
Debatten um vermeintlich „gute“ oder „schlechte“ Bleibe-
perspektiven3 sowie der Diskurs um die vermutete Sicher-
heit von Herkunftsländern und die fast schon allgegenwärtige
Diskussion um schnellere und effektivere Abschiebungen schü-
ren zusätzliche Ängste. Entgegen der öffentlichen Diskurse,
die suggerieren, abgelehnte Asylbewerber/innen hätten keine
aufenthaltsrechtliche Perspektive, bestehen durchaus Möglich-
keiten der Aufenthaltssicherung abseits des Asylverfahrens.

Obgleich sich dieser Beitrag genau diesen Möglichkeiten
widmen möchte, sei zunächst erwähnt, dass zu Beginn eines
jeden Aufenthalts von UMF stets zu klären ist, ob ein Asyl-
antrag gestellt werden soll. Eine allgemeingültige Aussage
lässt sich dazu – mit Ausnahme der als sicher erklärten Her-
kunftsländer iSd § 29a AsylG4 – nicht treffen. Für Kinder
und Jugendliche aus diesen Ländern ist der Asylantrag in den
allermeisten Fällen nicht das richtige Mittel der Wahl, da
dieser durchweg als offensichtlich unbegründet abgelehnt
wird und mit der Asylantragstellung ein generelles Arbeits-
und Ausbildungsverbot eintritt (vgl § 61 Abs. 2 S. 4 AsylG
iVm § 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 3 AufenthG).

In jedem Einzelfall bedarf es aber jedenfalls eines auslän-
derrechtlichen Clearings, im Rahmen dessen die individu-
ellen Fluchtgründe geklärt und unter Einbeziehung von Fach-
beratungsstellen und/oder Anwält/inn/en zu erörtern ist,
welche Anträge gestellt werden sollen. Unter Abwägung al-
ler rechtlichen Möglichkeiten ist stets der bestmögliche
Aufenthaltsstatus zu verfolgen. Die nachstehend aufgezeig-
ten Alternativen zum Asylverfahren kommen grundsätzlich
erst in Betracht, wenn ein Asylantrag mangels Aussichten auf
Erfolg nicht gestellt oder ein Antrag unanfechtbar negativ
entschieden worden ist.

Prinzipiell gilt: Ist nach einer unerlaubten Einreise kein Asyl-
antrag gestellt oder dieser unanfechtbar abgelehnt worden,

sind die UMF vollziehbar ausreisepflichtig und erhalten
zunächst eine Bescheinigung über die vorübergehende Aus-
setzung der Abschiebung (Duldung) gem. § 60a Abs. 2 S. 1
AufenthG. Die Duldung bedeutet, dass die jungen Menschen
trotz vollziehbarer Ausreisepflicht derzeit nicht abgescho-
ben werden können oder sollen. Das AufenthG kennt kein
generelles Abschiebungsverbot von UMF. Allerdings regelt
§ 58 Abs. 1a AufenthG, dass UMF nur abgeschoben werden
dürfen, sofern die Ausländerbehörde (ABH) sichergestellt
hat, dass sie im Herkunftsland einem Familienmitglied, ei-
ner personensorgeberechtigten Person oder einer geeigne-
ten Aufnahmeeinrichtung übergeben werden. Da dies einen
aufwendigen Prüfauftrag beinhaltet, hat sich bislang etab-
liert, dass UMF im Regelfall bis zur Volljährigkeit geduldet
werden. Mit dem 18. Geburtstag werden die jungen Men-
schen indes ausländerrechtlich wie Erwachsene behandelt,
auch wenn dies nicht zwingend bedeutet, dass unmittelbar
eine Abschiebung erfolgt. Auch für junge Volljährige kann
es rechtliche oder tatsächliche Duldungsgründe geben.

Ob minderjährig oder volljährig gilt jedoch: Da es sich bei
der Duldung um das Aufenthaltspapier handelt, welches am
wenigsten Rechte vermittelt und bei Wegfall der Duldungs-
gründe die Abschiebung droht, muss das Ziel stets sein, die
jungen Menschen langfristig in eine Aufenthaltserlaubnis zu
bringen. Hierzu ist rechtzeitig vor dem 18. Geburtstag mit
den Beratungsstellen zu klären, ob mit Volljährigkeit eine
Aufenthaltsbeendigung droht und welche rechtlichen Auf-
enthaltsperspektiven bestehen.

Vor diesem Hintergrund werden nachstehend die Hürden und
Möglichkeiten zweier aufenthaltsrechtlicher Perspektiven

* Die Verf. ist Referentin beim Projekt Q – Qualifizierung der Flüchtlingsarbeit
– der GGUA Flüchtlingshilfe eV in Münster.

1 Dieser Aufsatz ist im Rahmen des Projekts „Kindeswohlorientierte Aufnahme
von unbegleiteten Minderjährigen durch Qualifizierung, Wissen und Netzwerk-
bildung (KIWA)“ entstanden. Das Projekt wird gefördert durch den europäi-
schen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF).

2 Es wird bewusst die vom Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flücht-
linge eV (BumF) empfohlene Bezeichnung verwendet. Zur Kritik an dem
Begriff unbegleitete/r minderjährige/r Ausländer/in (UMA) s. Stellungnahme
des BumF Kritk an der Bezeichnung „unbegleitete minderjährige Ausländer_in“,
18.12.2015, abrufbar unter www.b-umf.de/images/Kritik_Begriff_umA.pdf
(Abruf: 31.7.2017).

3 Zur Kritik am Konstrukt „Bleibeperspektive“ s. Voigt Bleibeperspektive, 2016,
abrufbar unter www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_
uebersichten/bleibeperspektive.pdf (Abruf: 31.7.2017).

4 „Sichere“ Herkunftsländer sind zzt folgende Staaten: Albanien, Bosnien-Her-
zegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien
(vgl Anlage II zu § 29a AsylG).
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abseits des Asylverfahrens erläutert: die Ausbildungsduldung
gem. § 60a Abs. 2 S. 4 ff AufenthG sowie die Bleiberechts-
regelung für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende
gem. § 25a AufenthG. Weitere aufenthaltsrechtliche Perspek-
tiven bieten die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Auf-
enthG wegen der Unmöglichkeit der Ausreise sowie die
Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG, als Resultat ei-
nes erfolgreichen Härtefallverfahrens bei der jeweiligen
Härtefallkommission des Landes. In beiden Fällen kommt
es vor allem auf die Frage der Verwurzelung in Deutschland
und der sozialen und wirtschaftlichen/schulischen Integra-
tion an. Auch können junge Menschen aufgrund von Eltern-
schaft oder Heirat uU Anspruch auf die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis aus familiären Gründen (§§ 27–36 AufenthG)
erwerben.

Aus Platzgründen sowie aus Gründen der Aktualität wird in
diesem Beitrag jedoch nur auf die beiden erstgenannten
Möglichkeiten eingegangen.

II. Die Ausbildungsduldung (§ 60a Abs. 2 S. 4 ff
AufenthG)

Bereits mit dem „Gesetz zur Neubestimmung des Bleibe-
rechts und der Aufenthaltsbeendigung“ – in Kraft getreten
am 1.8.2015 – wurde der Duldungsgrund „Ausbildung“ in
das AufenthG aufgenommen. Während diese Regelung der
Ausländerbehörde Ermessen einräumte und für Menschen
älter als 21 Jahre oder aus als sicher eingestuften Herkunfts-
staaten iSd § 29a AsylG, gesperrt war, wurde mit dem „Inte-
grationsgesetz“ – in Kraft seit 6.8.2016 – ein Anspruch auf
Erteilung einer Duldung zum Zweck der Ausbildung – un-
abhängig von Alter und Herkunftsland – geschaffen.

Laut Gesetzesbegründung soll die Neufassung des § 60a
Abs. 2 S. 4 ff AufenthG mehr Rechtssicherheit für Auszu-
bildende und Betriebe schaffen. Die bisherigen Erfahrungen
zeigen jedoch, dass sich die Erteilung der Ausbildungsdul-
dung in der Praxis oftmals schwierig gestaltet. Restriktive
Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern
(BMI),5 unterschiedliche Rechtsauffassungen der Bundeslän-
der sowie zT unterschiedliche Rechtsprechung führen zu
einem Flickenteppich bei der Umsetzung. Dennoch stellt die
Norm, gerade für Menschen mit inländischem Schulab-
schluss, eine Aufenthaltsperspektive dar. So schützt eine
Ausbildung bei Vorliegen sämtlicher Erteilungsvorausset-
zungen auch junge Volljährige vor der Abschiebung und er-
möglicht perspektivisch die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis.

1. Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung
Gem. § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG ist die Duldung zu ertei-
len, wenn die Person „eine qualifizierte Berufsausbildung
in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregel-
ten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder aufge-
nommen hat“. Eine „qualifizierte Berufsausbildung“ liegt
vor, wenn es sich um eine betriebliche oder schulische Be-
rufsausbildung mit einer generellen Mindestausbildungs-
dauer von zwei Jahren handelt.6 Nicht erfasst sind somit ein-
jährige Berufsausbildungsgänge, der Besuch allgemeinbil-
dendender Schulen, das (Fach-)Hochschulstudium und be-

rufsvorbereitende Maßnahmen. Das Kriterium „aufnimmt
oder aufgenommen hat“ ist erfüllt, sofern sich der junge
Mensch bereits in Ausbildung befindet oder (kurz) vor der
Aufnahme steht. Unklar ist bislang, ob der Ausbildungsver-
trag oder erst der Nachweis über den Eintrag in die sog.
Lehrlingsrolle den Anspruch vermittelt. Nach Auffassung
des VGH Mannheim ist bereits der (mündliche) Vertrag als
anspruchsbegründend zu werten, während zB das BMI auf
den Eintrag in die Lehrlingsrolle abstellt.7 Ähnliches gilt für
die Frage, wie weit in der Zukunft der Ausbildungsbeginn
liegen darf, damit das Kriterium „aufnimmt“ erfüllt ist. Hier
bewegen sich Ländererlasse und Rechtsprechung zzt zwi-
schen einer Spanne von „wenigen“ Wochen bis hin zu ei-
nem nicht näher definierten Zeitraum zwischen Eintrag in
die Lehrlingsrolle und tatsächlichem Ausbildungsbeginn.

Grundsätzlich gilt: In Fällen, in denen der gesetzliche An-
spruch unklar ist oder wie beim Schulbesuch und den be-
rufsvorbereitenden Maßnahmen nicht besteht, bleibt die
Möglichkeit der Erteilung einer Ermessensduldung gem.
§ 60a Abs. 2. S. 3 AufenthG. Dies meint – vereinfacht ge-
sagt –, die Ausländerbehörde könnte eigentlich abschieben,
sie sieht aber im Ermessensweg davon ab. Besonders bei der
Einstiegsqualifizierung (EQ) gem. § 54a SGB III sollte hie-
rauf bestanden werden. Selbst das BMI vertritt die Auffas-
sung, dass eine Ermessensduldung zu erteilen ist, sofern
wahrscheinlich scheint, dass sich an die EQ eine qualifizierte
Berufsausbildung anschließt.

2. Ausschlusstatbestände
a) Gesetzliches Arbeitsverbot gem. § 60a Abs. 6 AufenthG
Die Duldung wird nicht erteilt, wenn die Voraussetzungen
des § 60a Abs. 6 AufenthG vorliegen. Danach darf die Be-
schäftigungserlaubnis nicht erteilt werden, wenn die Person
allein zum Sozialleistungsbezug eingereist ist, aufenthalts-
beendende Maßnahmen aus selbst zu vertretenden Gründen
nicht vollzogen werden können oder die Person Staatsange-
hörige eines als sicher erklärten Herkunftslands gem. § 29a
AsylG ist und ihr nach dem 31.8.2015 gestellter Asylantrag
abgelehnt worden ist. Die vermutete Einreise zum Leistungs-
bezug dürfte in den wenigsten Fällen zu einem rechtlich
haltbaren Arbeitsverbot führen, da die Ausländerbehörde
nachweisen muss, dass der Leistungsbezug das ausschlag-
gebende Einreisemotiv gewesen ist. Auch das Arbeitsverbot
wegen selbst zu vertretender Duldungsgründe dürfte für
UMF nicht greifen. Selbstverschuldete Gründe werden idR
bei (Verdacht auf) Identitätstäuschung oder bei falschen
Angaben angenommen. Passlosigkeit allein fällt nicht darun-
ter. Entscheidend ist, ob die Person bei der Passbeschaffung/
Identitätsklärung mitwirkt oder nicht. Überdies muss die
fehlende Mitwirkung ursächlich für die Aussetzung der Ab-
schiebung sein. Liegen weitere Duldungsgründe vor, ist das
Arbeitsverbot nicht haltbar, so zB bei UMF, die wegen § 58
Abs. 1a AufenthG nicht abgeschoben werden (s. weiter

5 BMI Allgemeine Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zur
Duldungserteilung nach § 60a Aufenthaltsgesetz, 30.5.2017, abrufbar unter
www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/BMI-Allgemeine-An-
wendungshinweise-zu-60a-AufenthG_20170530.pdf (Abruf: 31.7.2017).

6 Vgl § 6 Abs. 1 BeschV.
7 Vgl VGH Mannheim 13.10.2016 – 11 S 1991/16.
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oben). Für junge Volljährige gilt: Aufgrund des Wortlauts des
§ 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 AufenthG im Präsens hat ein zurück-
liegendes Fehlverhalten nicht zwingend ein Arbeitsverbot zur
Folge. Das Arbeitsverbot für Staatsangehörige aus als sicher
eingestuften Herkunftsländern gilt weder wenn ein vor dem
31.8.2015 gestellter Asylantrag abgelehnt noch wenn ein nach
dem Stichtag gestellter Antrag vor der bestandskräftigen Ent-
scheidung zurückgenommen worden ist.8

b) Konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung
Sofern „konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung“
bevorstehen, wird keine Ausbildungsduldung erteilt. Hier-
zu zählen laut Gesetzesbegründung die Beantragung von
Pass(ersatz)papieren, die Terminierung von Abschiebungen
sowie ein laufendes Verfahren zur Dublin-Überstellung. Bei
allen drei Maßnahmen gilt: Sie sind nur als „konkret bevor-
stehend“ zu werten, wenn sie in einem engen sachlichen und
zeitlichen Zusammenhang mit einer tatsächlichen Aufent-
haltsbeendigung stehen. Die vollziehbare Ausreisepflicht
allein ist dafür nicht ausreichend. Dies gilt zB für UMF, so-
lange § 58 Abs. 1a AufenthG ein rechtliches Abschiebungs-
hindernis darstellt. Für junge Volljährige gilt, dass auch die
Beantragung von Pass(ersatz)papieren allein keinen Aus-
schlussgrund darstellt. Entscheidend ist, ob die Aufenthalts-
beendigung dadurch absehbar und nicht nur pro forma ein-
geleitet wird. Welcher Zeitraum sich als „absehbar“ in der
Praxis durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Selbst wenn
konkrete Maßnahmen vorliegen, verhindern diese die Dul-
dungserteilung nur, wenn sie bereits zum Zeitpunkt des An-
trags auf Ausbildungsduldung eingeleitet waren.9 In der Pra-
xis ist es daher wichtig, der Ausländerbehörde so früh wie
möglich den Ausbildungsvertrag bzw eine verbindliche Zu-
sage des Betriebs zukommen zu lassen und uU die Ausbil-
dungsduldung zu beantragen. Ein formal als solcher be-
zeichneter Antrag auf Ausbildungsduldung ist zwar nicht
zwingend erforderlich. Eingereichte Unterlagen zu einem
(bevorstehenden) Ausbildungsverhältnis sind von der Aus-
länderbehörde als konkludenter Antrag zu werten. Um mög-
lichen Missverständnissen vorzubeugen, empfiehlt sich je-
doch in der Praxis stets die explizite Antragstellung.

c) Strafrechtliche Verurteilungen
Strafrechtliche Verurteilungen sperren die Erteilung und füh-
ren zum Erlöschen einer bereits erteilten Ausbildungsdul-
dung, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessät-
zen wegen allgemeiner strafrechtlicher Verurteilungen bzw
90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem AufenthG
oder dem AsylG nur von Ausländer/inne/n begangen werden
können, unschädlich sind (vgl § 60a Abs. 2 S. 6 AufenthG).

3. Weitere Erteilungs- und Verlängerungsnormen
Die Duldung wird nur erteilt, sofern eine Person ihren Mit-
wirkungspflichten nach § 48 AufenthG nachkommt. Dh, sie
muss nachweisen, dass sie sich bemüht, einen Pass oder sons-
tige Identitätsdokumente über die Botschaft und/oder über
Kontakte im Herkunftsland zu erlangen. Die Vorlage eines
gültigen Passes/Identitätspapiers ist hingegen keine Voraus-
setzung.

Die Duldung ist für die im Vertrag bestimmte Ausbildungs-
dauer zu erteilen. Eine kürzere Ausstellung oder eine Befris-

tung auf die Probezeit ist nicht zulässig. Wird die Ausbil-
dung abgebrochen bzw nicht betrieben, erlischt die Duldung
und es wird einmalig eine Duldung für sechs Monate zur
weiteren Ausbildungsplatzsuche erteilt.

Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss und Übernahme
durch den Betrieb besteht uU Anspruch auf Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung nach
§ 18a Abs. 1a AufenthG. Voraussetzung ist zunächst ein der
beruflichen Qualifikation entsprechendes Arbeitsangebot.
Zusätzlich müssen ua der Lebensunterhalt gesichert und
ausreichender Wohnraum vorhanden sowie die Passpflicht
nach § 3 AufenthG erfüllt sein (vgl § 18a Abs. 1a AufenthG).
Ist eine Übernahme nicht möglich, so wird die Duldung ein-
malig für sechs Monate zur Arbeitssuche verlängert. Ist die-
se erfolgreich, ist auch hier der § 18a Abs. 1a AufenthG er-
öffnet. Die Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1a Auf-
enthG wird für zwei Jahre erteilt. Eine Verlängerung über
diese Norm ist nicht möglich. Wenn allerdings die Beschäf-
tigung weiterhin besteht, kann die erteilte Aufenthaltserlaub-
nis nach § 18a Abs. 1 AufenthG verlängert werden. Andern-
falls bleibt noch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum
Zweck der Beschäftigung nach § 18 AufenthG, sofern die og
Voraussetzungen weiterhin vorliegen.

III. Die Bleiberechtsregelung für gut integrierte
Jugendliche und Heranwachsende
(§ 25a AufenthG)10

Nachdem die Praxis gezeigt hatte, dass von der bereits zum
1.7.2011 in Kraft getretenen Bleiberechtsregelung nur ein
kleiner Teil der Zielgruppe profitieren konnte, wurde § 25a
AufenthG mit dem „Gesetz zur Neubestimmung des Blei-
berechts und der Aufenthaltsbeendigung“ – in Kraft getre-
ten am 1.8.2015 – verändert.

1. Zeitpunkt der Antragstellung
§ 25a AufenthG ist keine Regelung für alle Minderjährigen.
Nur Jugendlichen und Heranwachsenden soll die Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden. Kinder und junge Erwachsene
sind hingegen nicht erfasst. Dies ergibt sich aus der Geset-
zesbegründung, die sich auf die Legaldefinition des § 1
Abs. 2 JGG beruft. Danach ist „jugendlich“, wer das 14.,
nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet hat. „Heranwach-
send“ ist, wer das 18., nicht aber das 21. Lebensjahr vollen-
det hat. Der Antrag kann somit nur gestellt werden, wenn die
jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahre alt sind. Maß-
geblicher Zeitpunkt für Erteilung und Verlängerung ist die
erstmalige Beantragung der Aufenthaltserlaubnis. Wenn also
der Antrag vor dem 21. Geburtstag gestellt worden ist, so
wird die Aufenthaltserlaubnis auch darüber hinaus erteilt/
verlängert, sofern die anderen Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Aufenthaltszeiten und erfolgreicher Schulbesuch
Seit dem 1.8.2015 sind nur noch vier – statt sechs – Jahre
ununterbrochen erlaubter, geduldeter oder gestatteter Auf-

8 Vgl § 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 3 AufenthG.
9 Vgl OVG Berlin-Brandenburg 22.11.2016 – 12 S 61/16.
10 Die Verf. dankt an dieser Stelle herzlich Volker Maria Hügel – Leiter des

Projekts Q – für die Zurverfügungstellung seiner schriftlichen und mündlichen
Fachexpertise zu § 25a AufenthG.
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enthalt in Deutschland erforderlich. Unter den geduldeten
Aufenthalt fallen alle Zeiten, in denen die Betroffenen im
Besitz einer Duldung, einer Bescheinigung über die Meldung
als unerlaubt Eingereiste/r (BüMI) oder einer Grenzüber-
trittsbescheinigung (GüB) gewesen sind oder faktisch gedul-
det waren. Faktisch geduldet meint, dass die Menschen sich
mit Wissen der Behörden in Deutschland aufgehalten haben,
ohne im Besitz der Duldungsbescheinigung gewesen zu sein.
Als gestatteter Aufenthalt gelten auch Zeiten mit einer Be-
scheinigung über die Meldung als Asylsuchende/r (BüMA)/
einem Ankunftsnachweis gem. § 63a AsylG.11

Aufgrund der vierjährigen Aufenthaltszeit in Verbindung mit
dem Zeitpunkt der Antragstellung kommt die Regelung nur
für junge Menschen in Betracht, die bereits vor dem 17. Ge-
burtstag nach Deutschland geflohen sind.

Weitere Voraussetzung ist, dass die Person idR vier – statt
zuvor sechs – Jahre eine deutsche Schule besucht oder in
Deutschland einen anerkannten Schul-/Berufsausbildungs-
abschluss erworben hat. Da der Wortlaut explizit einen „in
der Regel“ vierjährigen Schulbesuch vorsieht, ist die Auf-
enthaltserlaubnis auch zu erteilen, wenn zwar ein vierjähri-
ger Aufenthalt, aber nur ein dreijähriger Schulbesuch nach-
gewiesen werden kann. Unklar bleibt, was genau unter „er-
folgreichem“ Schulbesuch zu verstehen ist. Die Begründung
nennt als Kriterien den regelmäßigen Schulbesuch sowie die
Versetzung in die nächste Klassenstufe. Als Nachweis dürf-
ten Schulbescheinigungen sowie die Bestätigung der Schu-
le zur Prognose der Versetzung ausreichen. Gute Schulno-
ten und ein besonderes schulisches Engagement sollten be-
tont werden und dürften die Prognose des erfolgreichen
Schulbesuchs erhärten. Die Verneinung des erfolgreichen
Schulbesuchs wegen (unter-)durchschnittlicher Leistungen
ist weder vom Wortlaut noch von der Begründung gedeckt,
sofern die Versetzung nicht gefährdet ist. Schulen sind nicht
befugt, auf Anfrage der ABH eine Prognose oder sonstige
Informationen über Schüler/innen weiterzugeben.

3. Positive Integrationsprognose
Auch muss gewährleistet scheinen, dass sich der junge
Mensch aufgrund der „bisherigen Ausbildung und Lebens-
verhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik
Deutschland einfügen kann“ (§ 25a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Auf-
enthG) – sog. „positive Integrationsprognose“. Neben dem
Schulbesuch (s.o.) sind davon auch soziale Bindungen und
Bezüge sowie sportliche, künstlerische und ehrenamtliche
oder Vereinstätigkeiten erfasst. Eher schädlich für die Prog-
nose sind strafrechtliche Verurteilungen und sonstige Rechts-
verstöße. Hier gilt es, zusammen mit den Fachberatungsstel-
len und/oder Anwält/inn/en den weiteren Umgang im Vor-
feld der Antragstellung individuell zu diskutieren. Dabei sind
bspw Fragen des Strafmaßes, der Schuldfähigkeit, aber auch
die Frage, wie lange eine Verurteilung bzw ein Rechtsver-
stoß zurückliegt, zu berücksichtigen.

4. Sicherung des Lebensunterhalts
Generell ist auch für die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a
Abs. 1 AufenthG der Lebensunterhalt zu sichern. Dh, es darf
kein ergänzender Anspruch auf Sozialleistungen bestehen,

wobei Leistungen der Ausbildungsförderung unschädlich
sind.12 Solange sich aber der junge Mensch in einer schuli-
schen/beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulstudi-
um befindet, ist die Inanspruchnahme öffentlicher Leistun-
gen unschädlich. Sie kann jedoch bei der Verlängerung re-
levant sein, sofern der junge Mensch sich nicht (mehr) in
(hoch-)schulischer oder beruflicher Ausbildung befindet.

5. Ausschluss bei falschen Angaben und Identitäts-
täuschung

Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ab-
schiebung des jungen Menschen wegen „eigener falscher
Angaben […] oder aufgrund seiner Täuschung über seine
Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist“ (§ 25a
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG). Nur aktives Handeln der Ju-
gendlichen oder Heranwachsenden selbst – und nicht etwa
ein Versäumnis der Vormünder/innen – darf als Ausschluss
gewertet werden. Fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaf-
fung ist ebenfalls nicht davon erfasst, solange der junge
Mensch noch minderjährig ist. Ab Volljährigkeit sind die
Betroffenen verpflichtet, bei der Identitätsklärung eigenstän-
dig mitzuwirken und die entsprechenden Bemühungen nach-
zuweisen.13 Wegen der Präsensformulierung kann nur aktu-
elles Verhalten, nicht aber ein zurückliegendes Fehlverhal-
ten berücksichtigt werden. Liegen keine Identitätsdokumente
vor, muss offen thematisiert werden, dass bei Fehlern bei den
Personalangaben mit der Antragstellung eine Offenbarung
erfolgen muss. Denn für die Erteilung ist auch die Passpflicht
nach § 3 AufenthG zu erfüllen. Wird erst nach Antragstel-
lung die richtige Identität und damit eine Täuschung offen-
bar, wird der Antrag abgelehnt bzw eine bereits erteilte Auf-
enthaltserlaubnis zurückgenommen.

IV. Fazit
Die Frage der aufenthaltsrechtlichen Perspektive stellt eine
der zentralen Fragen in der Arbeit mit UMF und jungen voll-
jährigen Flüchtlingen dar. Die aufenthaltsrechtliche Situati-
on ist deshalb von Beginn an stets mit in den Blick zu neh-
men. Wie in diesem Beitrag deutlich geworden, existieren
trotz wachsendem Ausreise- und Abschiebungsdruck auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene nach wie vor zahl-
reiche rechtliche Regelungen zur Aufenthaltssicherung für
junge Menschen mit Duldung. Um die jeweiligen Möglich-
keiten und Hürden realistisch einzuschätzen, gilt es die auf-
enthaltsrechtlichen Perspektiven frühzeitig zusammen mit
den jungen Menschen zu diskutieren und zu erarbeiten. Da
das Ausländerrecht zu den komplexesten Rechtsgebieten
gehört und die Konsequenzen ausländerrechtlicher Entschei-
dungen gravierende Auswirkungen auf die Lebenssituation/
-perspektiven der jungen Menschen haben, empfiehlt es sich,
bei der Klärung/Entwicklung aufenthaltsrechtlicher Perspek-
tiven stets die Expertise aus den Fachberatungsstellen (zB
Flüchtlings- und Migrationsberatungsstellen) sowie uU aus-
länderrechtskundige anwaltliche Büros hinzuzuziehen.

11 Vgl § 55 Abs. 1 AsylG.
12 Vgl § 2 Abs. 3 AufenthG iVm Nr. 2.3 AVwV AufenthG.
13 Vgl VG Schleswig 25.7.2016 – 5 A 109/15.
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Duldung für die Ausbildung nach negativem Ausgang des Asylverfahrens?
Gesamt-
schutzquote 
im Asylver-
fahren mind. 
50 Prozent

Gesamt-
schutzquote 
im Asylver-
fahren unter. 
50 Prozent

“sichere Her-
kunftsländer“, 
Asylantrag vor 
dem 1. Septem-
ber 2015 

“sichere Her-
kunftsländer“, 
Asylantrag ab 
dem 1. Septem-
ber 2015

Anmerkungen / Rechtsgrundlagen

Wer ist das 
nochmal?

Syrien, Eritrea, 
Irak, Iran, So-
malia.

(laut BAMF)

Alle anderenAlbanien, 
Bosnien-Herze-
gowina, Ghana, 
Kosovo, Mazo-
donien, Monte-
negro, Senegal, 
Serbien

Albanien, Bosnien-
Herzegowina, 
Ghana, Kosovo, 
Mazodonien, Mon-
tenegro, Senegal, 
Serbien

Anspruch auf 
Erteilung einer 
Duldung für 
die Ausbil-
dung?

AnspruchAnspruchAnspruchAnspruch,  
wenn der Asylan-
trag ab 1.9.2015 
erfolgte und die-
ser noch nicht ent-
schieden ist und 
zurückgenommen 
wird. Das gilt auch 
für Personen, die 
keinen Asylantrag 
stellen.

§ 60a Abs. 2 Satz 4ff AufenthG 

� Es handelt sich um eine Anspruchsduldung, die er-
teilt werden muss, wenn die Voraussetzungen erfüllt 
sind.

� Für eine schulische oder berufliche qualifizierte (d. h. 
mind. zweijährige) Ausbildung. Geltungsdauer für die 
gesamte Ausbildungszeit.

� Duldung muss nur erteilt werden, wenn „konkrete 
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevor-
stehen“

� Ausschluss von der Ausbildungsduldung, wenn ein 
Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG vorliegt. Dies 
ist dann der Fall, wenn die Person ihr Abschiebungshin-
dernis selbst zu vertreten hat oder wenn Menschen aus 
den „sicheren Herkunftsstaaten“ nach dem 31. August 
2015 einen Asylantrag gestellt haben und ihr Asylantrag 
bereits abgelehnt wurde. (§ 60a Abs. 6 AufenthG)

� Nach Abbruch einer Ausbildung besteht einmalig 
Anspruch auf Erteilung einer sechsmonatigen Duldung 
zur Suche einer anderen Ausbildungsstelle.

� Nach Abschluss der Ausbildung und mit einer Ar-
beitsstelle in einem der Ausbildung entsprechenden 
Job besteht anschließend Anspruch auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1a AufenthG 

Kein Anspruch,

wenn der Asylan-
trag ab 1.9.2015 
erfolgte und dieser 
abgelehnt wurde.
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1. Was ist mit Ausbildungsduldung gemeint?

2. Bei welcher Art von Ausbildung kann eine Ausbildungsduldung erteilt werden?

3. Ab welchem Zeitpunkt kann der Antrag auf Erteilung einer Ausbildungsduldung 

gestellt werden?

4. Kann eine Ausbildungsduldung während eines laufenden Asylverfahrens beantragt 

werden?

5. Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung der Ausbildungsduldung erfüllt 

sein?

5.1 Beschäftigungserlaubnis

5.2 Identitätsklärung und Passbeschaffung

5.3 Bevorstehende konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung

5.4 Strafgerichtliche Verurteilungen

5.5 Sicherer Herkunftsstaat

6. Was passiert bei Abbruch der Ausbildung?

7. Was passiert bei Nicht-Bestehen der Abschlussprüfung?

8. Welche Möglichkeiten der Aufenthaltssicherung gibt es im Anschluss an die Ausbildung 

und die Ausbildungsduldung?

9. Kann während des Zeitraums der erteilten Ausbildungsduldung ein Aufenthaltstitel 

beantragt und erteilt werden?

Literaturverzeichnis

1. Was ist mit Ausbildungsduldung gemeint?

Die sog. Ausbildungsduldung für Ausländer/innen, die eine Ausbildung anstreben, 

besteht seit Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 6.8.2016. Unter bestimmten 

Voraussetzungen vermittelt sie für vollziehbar ausreisepflichtige (geduldete) 

Ausländer/innen einen Anspruch auf Erteilung einer Duldung zum Zwecke der 

Ausbildung, unabhängig von Alter und Beruf. Erforderlich ist die Aufnahme oder 

verbindliche Zusage einer qualifizierten Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 

oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf. Die Ausbildungsduldung ist als 

rechtlicher Anspruch ausgestaltet und wird für den gesamten Zeitraum der 

angestrebten Ausbildung erteilt (§ 60 a Abs. 2 S. 5 AufenthG). 
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Ziel der Ausbildungsduldung ist es, mehr Rechtssicherheit für Auszubildende und 

Ausbildungsbetriebe zu schaffen (BT-Drs. 18/8615, 48). Da der Gesetzgeber aber bei der 

Regelung zur Ausbildungsduldung zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet hat, 

wirft deren Umsetzung in der Praxis eine Vielzahl von Problemen auf. Dies hat dazu 

geführt, dass nicht nur das Bundesministerium des Innern (BMI) ausführliche 

Anwendungshinweise veröffentlicht hat, sondern auch die Mehrheit der Bundesländer 

eigene Länderlasse mit unterschiedlicher Auslegungs- und Anwendungspraxis 

herausgibt. Das vorliegende Themengutachten kann nicht alle länderspezifischen 

Besonderheiten berücksichtigen, bietet jedoch einen Überblick über die wesentlichen 

Fragestellungen, die bei der Beantragung und Erteilung einer Ausbildungsduldung an 

geflüchtete junge Menschen von Bedeutung sind. Ein Link zu den einzelnen 

Ländererlassen findet sich im Literaturverzeichnis. 

Besteht kein Anspruch auf die Ausbildungsduldung, da nicht alle Voraussetzungen für 

diese erfüllt werden, so kann der Aufenthalt des vollziehbar ausreisepflichtigen jungen 

Menschen über die sog. Ermessensduldung (§ 60 a Abs. 2 S. 3 AufenthG) geregelt 

werden. Diese setzt voraus, dass dringende humanitäre oder persönliche Gründe die 

vorübergehende Anwesenheit des Geflüchteten erfordern. Nach allgemeiner Auffassung 

stellt die Aufnahme oder Beendigung einer Berufsausbildung einen solchen dringenden 

persönlichen Grund dar, sodass im Einzelfall die Erteilung der Ermessensduldung in 

Betracht kommen kann (Bergmann/Dienelt/Bauer/Dollinger AufenthG § 60 a Rn. 37)

2. Bei welcher Art von Ausbildung kann eine Ausbildungsduldung erteilt 

werden?

§ 60 a Abs. 2 S. 4 AufenthG sieht vor, dass eine Ausbildungsduldung dann erteilt werden 

soll, wenn der junge Mensch eine „qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich 

anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf“ aufnimmt. Staatlich 

anerkannte oder vergleichbar geregelte Ausbildungsberufe sind alle anerkannten 

Aus- und Fortbildungsabschlüsse nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und 

Handwerksordnung (HwO) sowie vergleichbare bundes- oder landesrechtlich geregelte 

Berufsabschlüsse oder diesen Berufsabschlüssen entsprechende Qualifikationen. Umfasst 

sind auch schulische Ausbildungen mit einem Abschluss in einem reglementierten Beruf 

zB im Gesundheitswesen oder an Berufsfachschulen und diesen gleichgestellten Schulen, 

wenn die Ausbildungszeit mindestens zwei Jahre dauert. Ferner sind Ausbildungen 

umfasst, deren praktischer Teil in betrieblicher Form durchgeführt wird (zB Ausbildung 

zum/zur Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in) (Fachliche Weisungen 

zur Beschäftigungsverordnung der Bundesagentur für Arbeit v. 20.6.2016, Rn. 6.01). 

Eine qualifizierte Berufsausbildung liegt dann vor, wenn es sich um eine schulische 

oder betriebliche Ausbildung mit einer Mindestdauer von zwei Jahren handelt (§ 6 Abs. 1 

S. BeschV), die zu einem staatlich anerkannten oder vergleichbaren 

Ausbildungsabschluss führt. Nicht relevant ist die vertraglich festgelegte 

Ausbildungsdauer (NK-Ausländerrecht/Bruns AufenthG § 60 a Rn. 31). Der zweijährige 

Zeitraum bezieht sich vielmehr auf die allgemein festgelegte Dauer der Ausbildung. 
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Nicht erfasst von der Ausbildungsduldung sind einjährige Ausbildungsgänge wie zB 

Altenpflegehelferausbildungen. Selbst wenn ein individuell angepasster Vertrag über 

einen längeren Zeitraum geschlossen wird, ist die generell vorgesehene Dauer der 

Ausbildung maßgeblich. In einigen Bundesländern ist jedoch die Möglichkeit vorgesehen, 

die Zeit für eine einjährige Helferausbildung mit Hilfe der sog. Ermessensduldung 

nach § 60 a Abs. 2 S. 3 AufenthG zu überbrücken (vgl zB Erlass Baden-Württemberg 4-

133/92 vom 14.11.2018). Ebenso wenig werden die sog. Einstiegsqualifizierung nach 

§ 54 a SGB III und sonstige berufsvorbereitende Maßnahmen erfasst. Auch diese erfüllen 

die Kriterien der qualifizierten Berufsausbildung nicht und können aufenthaltsrechtlich 

allenfalls über die Ermessensduldung nach § 60 a Abs. 2 S. 3 AufenthG gelöst werden.

Duale Studiengänge, bei welchen parallel ein Studium und eine Berufsausbildung 

absolviert wird und die Absolventen den jeweiligen Hochschulabschluss sowie einen 

anerkannten dualen Berufsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 

Handwerksordnung erwerben, unterfallen auch dem Begriff der Ausbildung iSd § 60 a 

Abs. 2 S. 4 AufenthG. Die Ausbildungsduldung wird für diese Fälle nur für die Zeit der 

Berufsausbildung erteilt (Allgemeine Anwendungshinweise BMI 10).

3. Ab welchem Zeitpunkt kann der Antrag auf Erteilung einer 

Ausbildungsduldung gestellt werden?

Das Gesetz ist bzgl des Zeitpunkts der Antragstellung bzw der Erteilung der 

Ausbildungsduldung nicht klar formuliert. Im Gesetzeswortlaut heißt es, dass derjenige 

eine Ausbildungsduldung erhält, der eine Ausbildung „aufnimmt oder aufgenommen hat“. 

Dies deutet zunächst darauf hin, dass man die Duldung erst unmittelbar vor 

Ausbildungsbeginn beantragen und erhalten kann. Dieser Ablauf wäre allerdings wenig 

praktikabel und führte sowohl für die Ausbildungsbetriebe als auch für die geduldeten 

Ausländer/innen zu Unsicherheiten. Der VGH Mannheim hat demnach festgehalten, dass 

bereits der Abschluss eines Ausbildungsvertrags ausreichend sei, um das Kriterium der 

„Aufnahme der Ausbildung“ im Sinne des Gesetzes zu erfüllen (VGH Mannheim 

13.10.2016 – 11 S 1991/16). Diese Rechtsauffassung hat sich zwischenzeitlich 

bundesweit durchgesetzt und lässt sich in den zur Ausbildungsduldung ergangenen 

Ländererlassen wiederfinden. 

Unklar ist allerdings nach wie vor, mit welchem zeitlichen Vorlauf ein Ausbildungsvertrag 

bzw ein Vertrag mit einer Schule abgeschlossen werden darf bzw kann, um die 

Ausbildungsduldung erhalten zu können. Einigkeit besteht lediglich dahingehend, dass 

ein enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen Vertragsabschluss 

und Aufnahme der Ausbildung bestehen soll (VGH Mannheim 27.6.17 - 11 S 

1067/17, BeckRS 2017, 115864). Dieser zeitliche Zusammenhang variiert jedoch je nach 

Bundesland zwischen sechs Wochen oder sechs Monaten. Insofern empfiehlt es sich, 

einen Blick in den jeweiligen Ländererlass zur Ausbildungsduldung zu werfen. Sollte sich 

ergeben, dass die Ausbildung in noch weiter Zukunft liegt, so sollte sowohl die 

Ausbildungsduldung nach § 60 a Abs. 2 S. 4 AufenthG als auch die Ermessensduldung 

nach § 60 a Abs. 2 S. 3 AufenthG zur Überbrückung beantragt werden (vgl Allgemeine 

Anwendungshinweise BMI 12).  
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Ist der Ausbildungsbetrieb auf Grund des unsicheren aufenthaltsrechtlichen Status des 

jungen Menschen nicht bereit, eine verbindliche Ausbildungszusage abzugeben, so 

schlägt das BMI ein sog. Zug-um-Zug-Verfahren mit der Ausländerbehörde vor 

(Allgemeine Anwendungshinweise BMI 13). Dabei soll der Ausbildungsbetrieb schriftlich 

zusichern, dass er die Person unter der Bedingung der Erteilung einer 

Ausbildungsduldung in eine qualifizierte Berufsausbildung übernimmt. Sodann prüft die 

Ausländerbehörde die Erteilung der Ausbildungsduldung und sichert zu, diese zu erteilen, 

sobald der Ausbildungsvertrag vorgelegt wird. 

4. Kann eine Ausbildungsduldung während eines laufenden Asylverfahrens 

beantragt werden?

Die Erteilung einer Duldung, unabhängig davon aus welchen Gründen diese erteilt wird, 

setzt voraus, dass der/die betreffende Ausländer/in vollziehbar ausreisepflichtig ist 

(§ 58 AufenthG). Die Ausreisepflicht eine/s/r Ausländer/s/in ist in den §§ 50 ff AufenthG 

geregelt und liegt dann vor, wenn der/die Betreffende keinen Aufenthaltstitel (mehr) 

besitzt und auch kein weiteres Aufenthaltsrecht (mehr) besteht. Der Asylantrag sowie 

das laufende Asylverfahren bis zu dessen bestandskräftigem negativen Abschluss 

vermitteln allerdings ein rechtmäßiges Aufenthaltsrecht (§ 55 AsylG), sodass 

Asylsuchende, die sich noch in einem laufenden Asylverfahren befinden, nicht nur keine 

Ausbildungsduldung erhalten können, sondern dieser auch nicht bedürfen. Erst mit 

negativem Abschluss des Asylverfahrens erlischt die bis dahin erteilte 

Aufenthaltsgestattung (§ 67 Abs. 1 Nr. 6 AsylG) und das damit einhergehende 

Aufenthaltsrecht. Nicht ratsam ist es daher, den Asylantrag oder das laufende 

Klageverfahren auf Drängen der Ausländerbehörde zurückzunehmen, um somit in den 

vermeintlichen „Genuss“ der Ausbildungsduldung zu kommen. Im Hinblick auf die 

oftmals strittige Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis zum Zwecke der Ausbildung und 

Identitätsklärung (vgl unter Ziff. 5.1) kann es daher empfehlenswert sein, das 

Asylverfahren bzw Klageverfahren auch bei vermuteter Erfolglosigkeit bis zum Schluss 

durchzuführen, um so unter erleichterten Bedingungen die Beschäftigungserlaubnis zum 

Zwecke der Ausbildung zu erhalten. Während des noch laufenden Asylverfahrens ist die 

Identitätsklärung und/oder Passbeschaffung nämlich keine Voraussetzung für die 

Erteilung der Beschäftigungserlaubnis (§ 61 Abs. 2 AsylG).

5. Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung der Ausbildungsduldung 

erfüllt sein?

5.1 Beschäftigungserlaubnis

Geklärt ist zwischenzeitlich, dass für die Ausbildungsduldung auch eine 

Beschäftigungserlaubnis nach § 4 Abs. 2 S. 3 AufenthG benötigt wird (Röder/Wittmann 

ZAR 2017, 345). Ein gesonderter Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis ist 

nicht erforderlich, da dieser im Antrag auf Erteilung einer Ausbildungsduldung bereits 

enthalten ist (VGH Kassel 21.4.2017 – 3 B 826/17, BeckRS 2017, 110636). In der Praxis 

wird man folglich auch keine zwei Verfügungen durch die Ausländerbehörde erhalten, 

sondern eine Gesamtentscheidung. 

4
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Auch wenn die Erteilung einer Ausbildungsduldung als Anspruch ausgestaltet ist, besteht 

in Bezug auf die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis für die Ausbildung Ermessen der 

Ausländerbehörde. Das Ermessen der Behörde ist nach Auffassung der Gerichte und 

Ländererlasse auch nicht auf Null reduziert, obwohl § 60 a Abs. 2 S. 4 AufenthG 

grundsätzlich einen Anspruch vermittelt (Gesetzeswortlaut: „eine Duldung […] ist zu 

erteilen“; Röder/Wittmann ZAR 2017, 345 [349]). Somit prüfen die Ausländerbehörden 

nicht nur etwaige Ausschlussgründe, sondern können ggf auch migrationspolitische 

Erwägungen bei der Frage der Beschäftigungserlaubnis im Rahmen der 

Ermessenserwägungen einstellen.

5.2 Identitätsklärung und Passbeschaffung

Für die Erteilung der Ausbildungsduldung gilt, dass die jungen Menschen ihren 

Mitwirkungspflichten nach § 48 AufenthG nachkommen müssen (vgl auch § 60 a Abs. 6 

S. 1 Nr. 3 AufenthG). Dies bedeutet, dass sie an der Klärung ihrer Identität mitwirken 

und sich um die Beschaffung von Identitätspapieren bemühen müssen. Hierzu gehört 

nicht die Beschaffung und Vorlage eines Nationalpasses, wie oft seitens der zuständigen 

Ausländerbehörden suggeriert bzw gefordert wird. Für den Zweck der Erteilung der 

Ausbildungsduldung reichen nachweisliche Bemühungen zur Identitätsklärung 

(Eichler JAmt 2017, 410 [411]). Zu den Mitwirkungspflichten gehört, dass die 

Betroffenen bspw ihre Botschaften kontaktieren und sich um die Ausstellung von 

Identitätspapieren bemühen, mit staatlichen Stellen im Heimatland Kontakt aufnehmen 

oder auch Familienangehörigen im Heimatland einschalten, sofern es noch dort lebende 

Verwandte gibt. Im Einzelfall kann dazu auch die Beauftragung eines sog. 

Vertrauensanwalts im Heimatland mit dem Zweck, Identitätspapiere zu beschaffen, 

gehören (VG Augsburg 20.10.2017 – Au 1 E 17.1333, BeckRS 2017, 130829). Eine Liste 

der Vertrauensanwält/inn/e/n kann bei den jeweils zuständigen deutschen 

Auslandsvertretungen im Heimatland der Ausländer/innen angefordert werden. 

Dem jungen Menschen obliegt folglich eine Initiativpflicht, sich um Identitätspapiere zu 

bemühen. Allerdings ist diese durch die Ausländerbehörde dergestalt zu aktualisieren, 

dass sie den Ausländer unter konkreter Benennung des Abschiebungshindernisses zu 

dessen Beseitigung auffordert, wobei ein allgemeiner Hinweis auf die Passpflicht sowie 

allgemeine Belehrungen nur bei Offensichtlichkeit der einzuleitenden Schritte genügen 

dürften (Röder/Wittmann ZAR 2017, 345 [351]). Nach ständiger Rechtsprechung muss 

die Ausländerbehörde gesetzliche Mitwirkungspflichten, wie die Beschaffung von 

Identitätspapieren, konkret gegenüber dem Betroffenen benannt haben, um aus der 

mangelnden Mitwirkung negative aufenthaltsrechtliche Folgen ziehen zu können (VGH 

München 22.1.2018 – 19 CE 18.51, BeckRS 2018, 3047). Insbesondere dann, wenn der 

junge Mensch die aus seiner Sicht erforderlichen Schritte bereits nachweislich 

unternommen hat und „nicht mehr weiter weiß“, muss ihm die zuständige 

Ausländerbehörde konkrete Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise bei der 

Beschaffung von Identitätsdokumenten machen. Erteilt die Behörde solch konkrete 

Vorschläge nicht, kann ihm das Fehlen von Identitätspapieren aufenthaltsrechtlich nicht 

entgegengehalten werden.

5.3 Bevorstehende konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung

6
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§ 60 a Abs. 2 S. 4 AufenthG regelt, dass eine Ausbildungsduldung auch dann 

ausgeschlossen ist, wenn bereits „konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung“ 

bevorstehen. Da auch diese Tatbestandsvoraussetzung recht offen formuliert ist, muss 

zur weiteren Konkretisierung sowohl auf die Rechtsprechung als auch auf die 

Ländererlasse, die Anwendungshinweise des BMI und die Gesetzesbegründung 

zurückgegriffen werden. Sicher ist zunächst, dass bei der Beurteilung der Frage, ob 

bereits konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung eingeleitet wurden, auf den 

Zeitpunkt der Antragstellung abgestellt wird (VGH Mannheim 13.10.16 – 11 S 

1991/16, BeckRS 2016, 53635; OVG Berlin-Brandenburg 22.11.2016 – 12 S 61/16, 

BeckRS 2016, 55195). 

Insofern empfiehlt es sich, den Antrag auf Erteilung einer Ausbildungsduldung sobald wie 

möglich zu stellen, um die Einleitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu 

verhindern. Ebenso unstreitig ist auch, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen, die nur 

pro Forma eingeleitet werden, mit dem Ziel, eine Ausbildungsduldung zu verhindern, 

nicht als eine Ausbildungsduldung verhindernde Maßnahmen gewertet werden dürfen 

(VG Düsseldorf 11.1.2018 – 22 L 4416/17). Einig ist man sich in der Rechtsprechung 

wohl, dass alle Maßnahmen, die in sehr engem zeitlichen und sachlichen 

Zusammenhang mit der Abschiebung stehen, zu den konkret bevorstehenden 

Maßnahmen zählen. 

Nachfolgend kann daher nur beispielhaft aufgeführt werden, was uU als konkrete 

Maßnahme zur Aufenthaltsbeendigung gewertet werden kann bzw wurde:

■ Bereits terminierte Abschiebung

■ Laufendes Verfahren zur Dublin-Überstellung (BT-Drs. 18/9090, 25)

■ Beantragung von Passersatzpapieren (PEP), wenn mit der Ausstellung in 

einem realistischen Zeitrahmen zu rechnen ist

■ Einleitung konkreter Schritte zur Aufenthaltsbeendigung

■ Die zeitnahe und ergebnisoffene Überprüfung der Reisefähigkeit von 

ausreisepflichtigen Ausländern mittels einer ärztlichen Untersuchung zur 

Abklärung von etwaigen inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen 

gehört zu den konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, welche 

die Erteilung einer Ausbildungsduldung ausschließen (VGH München 

9.1.2018 – 19 CE 17.2247, BeckRS 2018, 186)

5.4 Strafgerichtliche Verurteilungen

Strafgerichtliche Verurteilungen führen dazu, dass der Anspruch auf Erteilung einer 

Ausbildungsduldung gar nicht erst entsteht oder die bereits erteilte Ausbildungsduldung 

erlischt, sobald entsprechende Verurteilungen bekannt werden. Schädlich ist eine 

Verurteilung zu einer Geldstrafe in einer Höhe ab 50 Tagessätzen bzw ab 90 

Tagessätzen für Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder Asylgesetz nur von 

Ausländer/inne/n begangen werden können. Erziehungsmaßregeln nach § 9 JGG sowie 

Zuchtmittel nach § 13 JGG bleiben dabei außer Betracht und wirken sich nicht negativ 

auf die Ausbildungsduldung aus. Im sog. Bundeszentralregister werden alle 

7
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Zusammenhang ist die Vorlage eines gültigen Nationalpasses, da die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nur bei Erfüllung der Passpflicht erfolgen kann (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 

AufenthG). Im Einzelnen muss der Betroffene folgende Voraussetzungen für die Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis nach § 18 a Abs. 1 AufenthG erfüllen:

■ erfolgreicher Abschluss der Ausbildung;

■ Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die angestrebte 

Beschäftigung (§ 39 AufenthG) = Prüfung der Beschäftigungsbedingungen;

■ ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (Nivea B1 GERR);

■ ausreichender Wohnraum (§ 2 Abs. 4 AufenthG);

■ keine Täuschung über aufenthaltsrechtlich relevante Tatsachen oder 

vorsätzliches Verzögern aufenthaltsbeendender Maßnahmen;

■ keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen;

■ keine Verurteilungen zu Geldstrafen von mehr als 50 Tagessätzen bzw 90 

Tagessätzen wegen Straftaten, die nur nach dem AufenthG oder dem AsylG 

durch Ausländer begangen werden können.

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 18 a Abs. 1 a AufenthG wird zunächst für einen Zeitraum 

von zwei Jahren erteilt und kann nach Maßgabe des § 18 a Abs. 1 AufenthG verlängert 

werden, wenn die oben benannten Ersterteilungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.

9. Kann während des Zeitraums der erteilten Ausbildungsduldung ein 

Aufenthaltstitel beantragt und erteilt werden?

Die Erteilung einer Ausbildungsduldung hindert die betreffenden Personen nicht daran, 

zeitgleich oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Antrag auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels zu stellen. Sollten sich in der Person Umstände ergeben, die die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels zulassen, so wäre es sogar empfehlenswert, die in 

Betracht kommende Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. In Betracht könnte bspw die 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a AufenthG für gut integrierte Jugendliche 

und Heranwachsende kommen oder uU auch eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund 

familiärer Bindungen nach Eheschließung oder Geburt eines Kindes. Zu beachten ist aber 

auch hier wieder, dass die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen außerhalb positiver 

Entscheidungen im Asylverfahren grundsätzlich die Vorlage eines gültigen Nationalpasses 

erfordern (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG).

Literaturverzeichnis 

Allgemeine Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zur Duldungserteilung nach 

§ 60 a Aufenthaltsgesetz vom 30.5.2017 (abrufbar unter 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungsh

inweise-

duldungsregelung.pdf;jsessionid=C362AA012DBAE9656A6AE6646B60F2B6.2_cid373?__blob=public

ationFile&v=2, Abruf: 16.1.2019) (zit. Allgemeine Anwendungshinweise BMI)
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Aufenthaltsgestattung oder Duldung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands e.V., April 
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6. Was passiert bei Abbruch der Ausbildung?

Sofern die Ausbildung abgebrochen oder nicht betrieben wird, besteht die Pflicht des 

Ausbildungsbetriebs, dies der Ausländerbehörde unverzüglich binnen einer Woche 

schriftlich mitzuteilen (§ 60 a Abs. 2 S. 7 AufenthG). Kommt der Betrieb dieser 

Verpflichtung nicht nach, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem 

entsprechenden Bußgeld belegt ist (§ 98 Abs. 2 b iVm § 98 Abs. 5 AufenthG). Auch der 

Auszubildende bzw. sein Personensorgeberechtigter ist verpflichtet, der 

Ausländerbehörde den Abbruch der Ausbildung mitzuteilen (§ 82 AufenthG).

Der junge Mensch erleidet durch den Abbruch der ersten Ausbildung zunächst keine 

unmittelbaren aufenthaltsrechtlichen Nachteile. Zwar erlischt die bislang erteilte 

Ausbildungsduldung, allerdings wird ihm/ihr erneut einmalig eine Duldung zur weiteren 

Ausbildungsplatzsuche für einen Zeitraum von sechs Monaten erteilt (§ 60 a Abs. 2 S. 9 

AufenthG). Der Zeitpunkt sowie der Grund des Abbruchs der Ausbildung spielen keine 

Rolle (Umkehrschluss aus § 60 a Abs. 2 S. 10 AufenthG). Wird ein neuer 

Ausbildungsbetrieb gefunden und ein Vertrag geschlossen, so wird eine neue 

Ausbildungsduldung nach § 60 a Abs. 2 S. 4 AufenthG für den gesamten Zeitraum der 

Ausbildung ausgestellt. Erst dann, wenn der junge Mensch bei der Suche nach einer 

anderweitigen Ausbildung erfolglos ist, greift wieder das „normale“ aufenthaltsrechtliche 

Regime. Hier empfiehlt sich daher aus aufenthaltsrechtlicher Perspektive, sich zunächst 

auf die Suche nach einem neuen Ausbildungsbetrieb bzw einer Schule zu begeben, bevor 

die Ausbildung tatsächlich offiziell abgebrochen wird. 

7. Was passiert bei Nicht-Bestehen der Abschlussprüfung?

Besteht der Auszubildende seine Abschlussprüfung nicht, so hat er nach § 21 Abs. 3 BBiG 

auf Antrag die Möglichkeit, das Ausbildungsverhältnis bis zur nächsten 

Wiederholungsprüfung, maximal für ein Jahr, zu verlängern. Für diesen Zeitraum ist ihm 

auch die Ausbildungsduldung zwingend weiter zu verlängern.

8. Welche Möglichkeiten der Aufenthaltssicherung gibt es im Anschluss an die 

Ausbildung und die Ausbildungsduldung?

Im Anschluss an die Ausbildung bzw die Ausbildungsduldung erhält der Betroffene eine 

Duldung für weitere sechs Monate mit dem Zweck, sich eine Beschäftigung zu suchen 

(§ 60 a Abs. 2 S. 11 AufenthG).

Wird der junge Mensch vom Ausbildungsbetrieb übernommen oder hat er eine andere 

Beschäftigung in Aussicht, so besteht die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 18 a Abs. 1 a AufenthG im Anschluss an die Ausbildungsduldung zu erhalten. Zeichnet 

sich also gegen Ende der Ausbildung ab, dass eine Weiterbeschäftigung im Raum steht, 

so kann bereits rein vorsorglich der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 18 a Abs. 1 a AufenthG gestellt werden. Wichtig für die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nach § 18 a Abs. 1 a AufenthG ist, dass der Anspruch nur für eine 

Tätigkeit besteht, die dem Ausbildungsabschluss entspricht. Hat der junge 

Mensch bspw eine Ausbildung zum Altenpfleger absolviert und strebt nun eine Tätigkeit 

als Verkaufskraft an, so würde für diese Beschäftigung keine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 18 a Abs. 1 AufenthG erteilt werden können. Ebenso unerlässlich in diesem 
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Zusammenhang ist die Vorlage eines gültigen Nationalpasses, da die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nur bei Erfüllung der Passpflicht erfolgen kann (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 

AufenthG). Im Einzelnen muss der Betroffene folgende Voraussetzungen für die Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis nach § 18 a Abs. 1 AufenthG erfüllen:

■ erfolgreicher Abschluss der Ausbildung;

■ Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die angestrebte 

Beschäftigung (§ 39 AufenthG) = Prüfung der Beschäftigungsbedingungen;

■ ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (Nivea B1 GERR);

■ ausreichender Wohnraum (§ 2 Abs. 4 AufenthG);

■ keine Täuschung über aufenthaltsrechtlich relevante Tatsachen oder 

vorsätzliches Verzögern aufenthaltsbeendender Maßnahmen;

■ keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen;

■ keine Verurteilungen zu Geldstrafen von mehr als 50 Tagessätzen bzw 90 

Tagessätzen wegen Straftaten, die nur nach dem AufenthG oder dem AsylG 

durch Ausländer begangen werden können.

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 18 a Abs. 1 a AufenthG wird zunächst für einen Zeitraum 

von zwei Jahren erteilt und kann nach Maßgabe des § 18 a Abs. 1 AufenthG verlängert 

werden, wenn die oben benannten Ersterteilungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.

9. Kann während des Zeitraums der erteilten Ausbildungsduldung ein 

Aufenthaltstitel beantragt und erteilt werden?

Die Erteilung einer Ausbildungsduldung hindert die betreffenden Personen nicht daran, 

zeitgleich oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Antrag auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels zu stellen. Sollten sich in der Person Umstände ergeben, die die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels zulassen, so wäre es sogar empfehlenswert, die in 

Betracht kommende Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. In Betracht könnte bspw die 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a AufenthG für gut integrierte Jugendliche 

und Heranwachsende kommen oder uU auch eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund 

familiärer Bindungen nach Eheschließung oder Geburt eines Kindes. Zu beachten ist aber 

auch hier wieder, dass die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen außerhalb positiver 

Entscheidungen im Asylverfahren grundsätzlich die Vorlage eines gültigen Nationalpasses 

erfordern (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG).
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